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Die Frage, ob elektromagnetische Felder des Mobilfunks die 
menschliche Gesundheit beeinträchtigen können, wird seit 
vielen Jahren diskutiert. Internationale und nationale Fach-
gremien betonen fast durchweg, dass auf Basis des heuti-
gen Wissensstandes bei Einhaltung der Grenzwerte keine 
Gesundheitsgefahren von Mobilfunkfeldern ausgehen, 
weder von solchen der Basisstationen noch von solchen  
der Endgeräte (Handys). Dennoch hält sich die Sorge vor 
möglichen Risiken in Teilen der Bevölkerung und hat in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten sowohl die Öffentlichkeit 
als auch die Wissenschaft immer wieder intensiv beschäf-
tigt. Der weitere Ausbau der mobilen Infrastruktur sorgt in  
jüngster Zeit für erneuten Diskussionsstoff.

VORWORT

Wie wirken sich elektromagnetische Felder auf die Gesund-
heit aus? Welche gesicherten Erkenntnisse gibt es? Was ist 
noch nicht abschließend klar? Mit dieser Broschüre wollen 
wir einen Überblick zu den Themen elektromagnetische Fel-
der, Forschung, Stand des Wissens zu Wirkungen von Mobil-
funkstrahlung auf die Gesundheit sowie Grenzwerte liefern.

INTERNATIONALE UND NATIONALE FACHGREMIEN 

BETONEN FAST DURCHWEG, DASS AUF BASIS DES 

HEUTIGEN WISSENSSTANDES BEI EINHALTUNG DER 

GRENZWERTE KEINE GESUNDHEITSGEFAHREN VON 

MOBILFUNKFELDERN AUSGEHEN.
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Alle Funkdienste nutzen zur Informationsübermittlung  
elektromagnetische Felder. Die Felder werden technisch  
erzeugt und via Antennen abgestrahlt bzw. empfangen. Die 
Reichweite von Funkstrahlung hängt von der Frequenz und 
der Sendeleistung ab. Diese zwei Parameter sind auch für die 
biologische Wirkung entscheidend. Je höher die Frequenz, 
desto weniger gut durchdringt Mobilfunkstrahlung unser 
Gewebe, je stärker die Leistung, desto mehr Energie nimmt 
der Körper auf. Die im Mobilfunk eingesetzten elektro- 
magnetischen Felder sind hinsichtlich Frequenz und  
Leistung vom Gesetzgeber so reguliert, dass keine tech-
nischen Störungen anderer Geräte und keine gesundheit- 
lichen Probleme auftreten können. 

Elektromagnetische Felder, wie sie der Mobilfunk nutzt, 
setzen sich aus elektrischen und magnetischen Feldern zu-
sammen. Diese entstehen, wenn sich elektrische Ströme 
und Spannungen verändern und von Antennen abgestrahlt 
werden. Die Abstrahlung muss man sich als eine elektro- 
magnetische Welle, die sich im Raum ausbreitet, vorstellen. 
Sie transportiert Energie und ist der Träger der zu übermit-
telnden Informationen.

1. ELEKTROMAGNETISCHE  
     FELDER 

Es gibt elektromagnetische Strahlung, die natürlichen Ur-
sprungs ist, etwa das Sonnenlicht. Andere wird von tech- 
nischen Geräten und Anlagen produziert, etwa bei Funkan-
wendungen. Generell gilt: Überall dort, wo Strom fließt, gibt 
es elektromagnetische Felder. Alle unsere elektrischen Haus-
haltsgeräte – z. B. der Elektroherd oder der Rasierapparat 
– produzieren, wenn sie eingeschaltet sind, elektromagne- 
tische Felder. Was die Felder von Haushaltsgeräten von  
denjenigen von Handys unterscheidet, ist (neben einigen 
anderen Merkmalen) v. a. die Frequenz.

Das elektromagnetische Spektrum
Die elektromagnetischen Felder können physikalisch nach 
ihrer Frequenz unterschieden werden. Die Frequenz gibt 
an, wie viele Male pro Sekunde eine Welle schwingt. Ist das 
einmal der Fall, beträgt die Frequenz 1 Hz. Ist das 1.000 Mal 
der Fall, handelt es sich um eine Welle von 1.000 Hz. Ordnet 
man alle Frequenzen von 0 Hz aufsteigend an, erhält man 
das elektromagnetische Spektrum. Es ist nach oben nahezu 
offen. Die Nutzung des Spektrums durch technische An-
wendungen ist international und national detailliert gere-
gelt. Häufig unterscheidet man (wenige) große Bereiche. So  
bezeichnet man etwa alle Frequenzen unterhalb einiger 
1.000 Hz als niederfrequent (die Stromversorgung mit ihren 
50 Hz zählt dazu). Alles was darüber liegt, nennt man hoch-
frequent, manchmal spricht man auch von Hochfrequenz-
strahlung. Alle Funkanwendungen finden sich hier. Die obere 

Grenze dieses Bereichs liegt bei einigen 100 Milliarden Hertz 
(gemäß internationaler Definition: 300 Milliarden Hertz oder 
300 GHz). Darüber beginnt die optische Strahlung (Infrarot, 
sichtbares Licht, UV). Die Grenzen zwischen niederfrequent, 
hochfrequent und optisch sind physikalisch gesehen fließend.

Eine andere wichtige Einteilung des elektromagnetischen 
Spektrums ist diejenige in nicht-ionisierende und in ionisie-
rende Strahlung. Damit ist gemeint, dass es Strahlung gibt, 
die so viel Energie besitzt, dass sie Moleküle chemisch verän-
dern kann, indem sie ein Elektron aus einem Atomverbund 
herauszuschlagen vermag. (Diesen Vorgang nennt man  
Ionisierung). Handelt es sich dabei um Moleküle in Zellen, 
ist das gesundheitlich gefährlich.1 Der Übergang von nicht- 
ionisierend zu ionisierend beginnt beim sichtbaren Licht. 
Das Ionisierungspotenzial der energiereichen UV-Strahlung 
ist bereits beträchtlich. Noch größer ist es im Bereich der 
Röntgenstrahlung und der Gammastrahlung. Je größer das 
Ionisierungspotenzial, desto gefährlicher ist das für Organis-
men. Funkanwendungen liegen viele Größenordnungen un-
terhalb der für eine Ionisierung nötigen Strahlungsenergie. 

Elektromagnetische Felder des Mobilfunks
Der Mobilfunk nutzt wie alle Funkanwendungen hoch-
frequente elektromagnetische Felder zur Übertragung 
von Sprache und Daten. Wie alle Wellen breiten sich auch 
Funkwellen im freien Raum mit Lichtgeschwindigkeit aus. 

Mit zunehmender Distanz von der Quelle (z. B. einer Basis- 
stationsantenne) werden die Signale schnell schwächer.  
Deshalb braucht es ein ganzes Netz von Sendeanlagen, um 
ein großes Gebiet mit einem ausreichend starken Signal  
versorgen zu können.

Der Mobilfunk nutzt recht unterschiedliche Frequenzen zur 
Informationsübertragung. Gegenwärtig sind es mehrere  
(national und international festgelegte) „Frequenzfenster“,  
die – ganz grob gesprochen – im Bereich zwischen 700 MHz 
und 4 GHz liegen. Mobilfunkfelder zeichnen sich aber nicht 
nur durch ihre Frequenz aus, sondern auch durch die Art, wie 
sie die zu übertragende Information kodieren und der Welle 
gewissermaßen „mitgeben“. Je nach Technologiestandard  
– 2G, 3G, 4G, 5G – ist diese sog. Modulationsform etwas  
anders. Ein Merkmal des technologischen Wandels und 
Fortschritts ist, dass immer mehr Informationen pro Se-
kunde übertragen werden können. Ob sich die zunehmend 
komplexen Signalformen in ihrer biologischen Wirkung 
unterscheiden, ist nicht abschließend geklärt. Hingegen ist 
bekannt, dass die Feldstärke (die Intensität eines Feldes)  
bedeutsam ist. Je höher die Feldstärke, desto relevanter ist 
es in biologischer Hinsicht. Mehr dazu in Kapitel 6.

Frequenz elektrische  
Feldstärke in V/m

Leistungsfluss-
dichte in W/m2

Für Deutschland geltende Grenzwerte  
für Mobilfunkstationen

  700 MHz 36 3,5

  800 MHz 38 3,9

  900 MHz 41 4,6

  1.800 MHz 58 9,0

  2.600 MHz 61 10,0

  3,4 – 3,7 GHz 61 10,0
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Die Forschung über biologische und gesundheitliche Wir-
kungen von Mobilfunkstrahlung ist seit 20 Jahren intensiv in 
Gang. Es gibt Versuche im Labor mit Zellen und Tieren, um 
mögliche Effekte der Strahlung nachzuweisen und zu ver-
stehen. Auch Laborstudien mit Menschen – z. B. zur Wahr-
nehmung von Feldern oder zum Schlafverhalten – werden 
durchgeführt und medizinische Daten, die aus Befragungen 
oder Statistiken stammen, werden in sog. epidemiologischen 
Studien ausgewertet. Bei einer Gesamtbeurteilung der Sach-
lage werden alle diese Forschungsstränge berücksichtigt,  
wobei der Epidemiologie im Allgemeinen das größte Ge-
wicht beigemessen wird, denn diese Daten beziehen sich 
auf die „reale“ Situation, nicht auf Laborbedingungen. 

Das Thema Mobilfunk und Gesundheit hat in den vergange-
nen Jahren in der Wissenschaft an Bedeutung gewonnen. 
Vor allem die Frage, ob schwache elektromagnetische Felder 
einen negativen Einfluss auf die Gesundheit haben könnten,  
wird von der Forschung untersucht. Das Wissen über diese 
Frage, speziell im Zusammenhang mit dem Mobilfunk, ist 
heute viel umfassender als noch vor 20 Jahren. Der we-
sentliche Grund ist, dass neue Daten in der Folge häufig zu  
gezielteren Fragestellungen, verbesserten Studiendesigns 
und robusteren Erkenntnissen führen. 

Die Fülle an Forschungsergebnissen wird periodisch zusam-
mengefasst, um ein Gesamtbild über den Stand des Wissens 

2. WIE WIRD GEFORSCHT UND BEWERTET? 

zu erhalten. Diese Arbeit wird in der Regel von Experten- 
gremien vorgenommen, häufig im Auftrag einer nationalen 
Behörde oder einer internationalen Organisation wie der 
WHO (Weltgesundheitsorganisation der UNO) oder der EU. 
In Deutschland existiert zudem die Internet-Informations-
plattform EMF-Portal der RWTH Aachen. Sie sammelt alle  
publizierten Studien und pflegt sie in eine Datenbank ein, die 
jede und jeder nutzen kann. Zudem fasst das Forschungs-
team die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Studien the-
matisch zusammen. Das EMF-Portal hat einen Bestand von 
ca. 35.000 Publikationen und 7.000 Zusammenfassungen 
einzelner wissenschaftlicher Arbeiten zu den Wirkungen 
elektromagnetischer Felder.2 Politische Entscheidungsträger 
können jederzeit Einsicht in die bestehenden wissenschaft- 
lichen Daten nehmen, um sachgerechte gesetzliche  
Rahmenbedingungen vorzuschlagen bzw. festzulegen.

Die heute verfügbaren Erkenntnisse kommen im Wesent- 
lichen aus drei verschiedenen Forschungsansätzen: erstens  
aus In-vitro-Untersuchungen, das sind Zellstudien im  
Reagenzglas, zweitens aus In-vivo-Untersuchungen, das 
sind Studien an lebenden Organismen (Tierstudien), drittens 
aus Humanstudien, das sind Untersuchungen über und mit 
Menschen (epidemiologische Arbeiten und Laborexperi-
mente). Humanstudien und Tierstudien bedürfen fast immer 
ethischer Prüfungen und behördlicher Einwilligungen, um 
durchgeführt werden zu können.

Versuche mit Zellkulturen (In-vitro-Studien)
Als in vitro (lateinisch ‚im Glas‘) bezeichnet man biologische Studien, 
die außerhalb eines lebenden Organismus stattfinden, insbeson-
dere im Reagenzglas oder in einer Petrischale. In-vitro-Versuche  
bieten den Vorteil des gezielten, überschaubaren und  
kontrollierbaren Experimentierens. Mit solchen Studien ist 
es am ehesten möglich, Wirkmechanismen schwacher 
hochfrequenter Felder (mit  „schwach“ meint man Felder, 
deren Feldstärke – meist weit – unterhalb der Grenz-
werte liegt) zu erkennen. Das Bundesamt für Strahlen-
schutz äußert sich zum Thema Wirkmechanismen wie 
folgt: „Wissenschaftlich diskutiert werden nach wie vor 
mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen infolge 
nicht-thermischer Wirkungen unterhalb der Grenzwerte. 
Gesundheitliche Beeinträchtigungen infolge nicht- 
thermischer Wirkungen im Bereich niedriger Intensitäten 
hochfrequenter Felder konnten allerdings bisher wissen- 
schaftlich nicht belegt werden.”3 Würde ein Wirkmechanis-
mus durch In-vitro-Studien nachgewiesen, bedürfte es weiterer  
Abklärungen, um dessen Relevanz im lebenden Organismus zu verstehen. 

Versuche an lebenden Organismen (In-vivo-Studien)
Tierversuche – meist handelt es sich um Experimente mit 

Mäusen oder Ratten – werden eingesetzt, um die Wirkung 
(oder einen vermuteten Wirkmechanismus) von Strah-

lung auf den lebenden Organismus zu studieren. Gibt  
es überhaupt einen für den Organismus relevanten  
Effekt? Ab welcher Dosis? Sind es Kurzzeit- oder Lang-
zeiteffekte? Solche und ähnliche Fragen können 
am Tiermodell beobachtet werden. Daraus lassen 
sich mögliche Risiken für den Menschen ableiten.  
Allerdings ist die Übertragung von Ergebnissen  
aus Tierversuchen auf den Menschen nie einfach.  

Gerade im Zusammenhang mit elektromagnetischer  
Strahlung ist große Vorsicht geboten, weil Labor- 

nager die Strahlung – bedingt durch ihre Körpergröße  
– vollkommen anders absorbieren als der Mensch. Diese 

sog. dosimetrischen Aspekte kommen zu den artspezifi-
schen Unterschieden noch hinzu.
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Humanstudien
Experimentelle Studien
Tests mit Menschen unter kontrollierten Laborbedingun-
gen sind gut geeignet, um mögliche Kurzzeiteffekte zu un-
tersuchen, beispielsweise ob schwache elektromagnetische 
Felder zuverlässig wahrgenommen werden können oder ob 
sie auf die Kognition (Denkleistung), auf das Schlafverhalten 
oder auf Hirnströme einen Einfluss ausüben – und, falls es 
solche Effekte gibt, ab welcher Dosis sie beobachtet wer-
den. Solche Informationen können für die Festlegung von 
Grenzwerten relevant sein. Schwieriger sind experimentelle 
Studien zum Nachweis von möglichen Langzeitwirkungen, 
weil man Menschen kaum länger als einige Stunden kon-
trollierten Bedingungen aussetzen kann. Bei schlecht oder 
nicht kontrollierten Bedingungen ist es meist schwierig oder 
gar unmöglich, die Wirkung eines interessierenden Faktors 
(hier: ein elektromagnetisches Feld) nachzuweisen, weil der 
Einfluss der vielen anderen Umweltfaktoren unbekannt ist.

Epidemiologische Studien
Die Epidemiologie untersucht die Verbreitung von Krank-
heiten in der Gesellschaft. Dabei interessieren auch die 
(möglichen) Ursachen und Folgen. Grundlage für epide-
miologische Aussagen sind Statistiken. Die Daten können 
aus amtlichen Erhebungen stammen oder gezielt über 
Befragungen gesammelt werden. Es gibt unterschiedliche 
Studienansätze, die ihre Vor- und Nachteile haben. Robuste 
epidemiologische Daten sind die beste Grundlage für po-
litische Entscheidungen, z.  B. über Grenzwerte oder über 
Maßnahmen zur Eindämmung einer Krankheit. 

Im Zusammenhang mit Mobilfunkstrahlung interessiert die 
Epidemiologen v.  a. ein mögliches Langzeitrisiko, wegen 
des mobilen Telefonierens an einem Hirntumor zu erkran-
ken. Dazu werden Daten zur Telefonnutzung und zu Hirn-
tumorerkrankungen zusammengeführt. Das klingt ein-
fach. Die Ableitung von robusten Aussagen ist jedoch sehr  
anspruchsvoll. So ist insbesondere die Exposition (die 
Strahlendosis) meist nur ungenau erfasst und Störfaktoren 
können oft nicht ausreichend gut berücksichtigt werden. 
Sodann reichen die Datensätze in vielen Fällen nicht so 
weit zurück, um zuverlässige Aussagen über Langzeitwir-
kungen zu machen, oder die untersuchten Krankheiten 
sind so selten (was bei einigen Hirntumorarten der Fall ist), 
dass zu wenige Fälle für eine klare Aussage vorliegen. Zu-
letzt sei noch darauf hingewiesen, dass epidemiologische 
Studien statistische Zusammenhänge zeigen, nicht aber 
Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge belegen. Für „was-
serdichte“ Erkenntnisse müssen daher in-vitro, in-vivo und 
epidemiologische Daten gemeinsam interpretiert werden.

Wie wird der wissenschaftliche Kenntnisstand bewertet? 
Wir haben gesehen, dass es unzählig viele Studien zu  
biologischen und gesundheitlichen Fragen rund um den 
Mobilfunk gibt. Wie kann dieses heterogene Wissen sinn-
voll zusammengefasst werden, um zu beurteilen, ob  
Mobilfunkstrahlung für den Menschen ein Risiko darstellt?  
In der Wissenschaft gibt es dazu einige Regeln, die eine  
solche sachliche Synthese sicherstellen sollen.

Zum einen muss die Bedeutung eines Befundes gewichtet 
werden. Grundsätzlich werden Ergebnisse aus Humanstu-
dien stärker gewichtet als Ergebnisse aus Tierstudien oder 
aus Zellversuchen. Das kann so weit reichen, dass Daten aus 
überzeugenden Humanstudien ausreichen, um ein Risiko 
anzunehmen, auch wenn bestätigende Daten aus Tier- und 
Zellexperimenten fehlen.

Sodann wird die Robustheit der Daten berücksichtigt. Je  
mehr Arbeiten – idealerweise von verschiedenen Arbeits- 
gruppen – zu einem Effekt vorliegen, desto besser kann  
beurteilt werden, ob es den Effekt tatsächlich gibt oder ob 
er allein ein Zufallsergebnis ist. Ist ein Effekt nicht durch  
mindestens zwei unabhängig voneinander durchgeführte 
Studien von hoher wissenschaftlicher Qualität belegt  
worden, wird er in aller Regel nicht als erwiesen angesehen. 
Robuste wissenschaftliche Aussagen basieren meist auf  
vielen, einen Effekt belegenden Studien.

Eine dritte, oben bereits angesprochene Regel bezieht sich 
auf die wissenschaftliche Qualität. Studien von ungenü-
gender Qualität sollten nicht berücksichtigt werden. Leider  
gibt es immer wieder solche Arbeiten. Im Zusammenhang 
mit elektromagnetischen Feldern wurden in einer Analyse 
In-vitro-Studien hinsichtlich der Qualität der durchgeführ-
ten Experimente und der erhaltenen Befunde untersucht.4  
Insgesamt zeigte von etwa 500 Experimenten knapp ein 
Viertel einen biologischen Effekt aufgrund der Bestrahlung 
der Zellen. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei diesen 
Experimenten vorwiegend um solche von schlechter Quali-
tät handelte. Von den Arbeiten, welche alle wissenschaftli-
chen Qualitätsanforderungen erfüllten, konnte keine einen 
Effekt nachweisen. Zum gleichen Ergebnis kam auch die 
neueste Arbeit, welche die Studienqualität berücksichtigt.5 

Für die gesundheitliche Risikobeurteilung ist es schließlich 
wichtig, die Belastungen, denen Menschen im Alltag oder  
am Arbeitsplatz ausgesetzt sind oder sein können, mit einzu-
kalkulieren. Wenn ein Effekt erst ab einer gewissen Dosis ein-
tritt und diese Dosis im Alltag oder am Arbeitsplatz gar nicht 
vorkommt, dann ist der Befund gesundheitspolitisch wenig 
relevant. Trotz des wissenschaftlichen Nachweises einer  
Wirkung ist im Alltag kein gesundheitliches Risiko vorhanden.

Diese Regeln werden im Allgemeinen von Fachleuten, die 
den Stand des Wissens bewerten, eingesetzt, um möglichst  
objektive und sachgerechte Aussagen machen zu können. 
Die Bewertung von Studien zu ganzen Wissensgebieten  
werden in der Regel von Expertengruppen, die meist von  
nationalen oder internationalen Institutionen einberufen  
sind (manchmal konstituieren sie sich auch selber) durchge-
führt. Wichtige Beispiele im Bereich der elektromagnetischen 
Felder sind die deutsche Strahlenschutzkommission (SSK), 
die Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
und die internationale Strahlenschutzkommission (ICNIRP). 

Die Bewertung von Forschungsergebnissen durch Gremien 
und Ausschüsse mit einem Kollektiv an Wissenschaftlern 
stellt sicher, dass einzelne Fehlbeurteilungen erkannt und 
mögliche unterschiedliche Einschätzungen sachlich disku-
tiert und – idealerweise – beigelegt werden können. Weil  
die Gruppierungen immer aus Fachleuten aus allen re-
levanten Spezialgebieten zusammengesetzt sind, ist  
gewährleistet, dass Detaildiskussionen inhaltlich kompetent  
und up-to-date geführt werden. 

INFO 

Fachgremien entscheiden unter Einbeziehung aller wissen-
schaftlichen Positionen und Argumente und unabhängig von 
externen Interessen. So ist weitgehend sichergestellt, dass der 
Wissensstand kritisch und datengestützt beurteilt wird. Die Be-
wertungen einiger wichtiger Gremien (WHO, IARC, SCENIHR, 
ICNIRP und SSK) sind in Kapitel 5 zusammenfassend dargestellt.
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Der Stand der Forschung wird regelmäßig von Expertengre-
mien, die meist mit international anerkannten Fachleuten 
aus allen relevanten Forschungsgebieten besetzt sind, beur-
teilt. Die Auswahl und Bewertung der Daten folgt dabei defi-
nierten wissenschaftlichen Standards. Die meisten Gremien 
kommen zu demselben Schluss: Aus den vorliegenden For-
schungsergebnissen können keine gesundheitlichen Risiken 
von Mobilfunkstrahlung, welche die geltenden Grenzwerte 
einhält, belegt werden. Das gilt mit sehr hoher Sicherheit für 
akute Wirkungen. Für endgültige Aussagen zu möglichen 
langfristigen, chronischen Wirkungen ist die Datenlage noch 
zu dünn. Es gibt aber kaum überzeugende wissenschaftliche 
Hinweise auf solche Wirkungen, was gesundheitspolitisch 
erfreulich ist.

Ganz generell lässt sich sagen, dass die allermeisten Exper-
tengremien übereinstimmend zum Schluss kommen, dass 
bei Einhaltung der Grenzwerte eine sichere Nutzung der  
Mobilfunktechnologie gewährleistet ist. Unterhalb der  
Grenzwerte gibt es keine wissenschaftlich nachgewiesenen 
gesundheitlichen Schäden. Dennoch ist – wie fast überall im 
Leben – nicht alles und jedes bis ins Detail abgeklärt. Deshalb 
existiert weiterer Forschungsbedarf, vor allem hinsichtlich 
möglicher Langzeiteffekte. Auch die Frage, ob Kinder emp-
findlicher auf Mobilfunkfelder reagieren als Erwachsene, ist 
noch nicht abschließend geklärt.

Nicht kontrovers ist im Hochfrequenzbereich die thermische  
Wirkung bzw. deren gesundheitliche Risiken.6 Daran orien-
tiert sich die Grenzwertsetzung. Die Energie von hochfre- 
quenten Feldern wird vom Gewebe absorbiert und in Wärme 
umgesetzt. Das kann den Organismus gesundheitlich belas-
ten oder, bei extremer Erwärmung, schädigen. Die Grenz- 
werte sind so festgelegt, dass die absorbierte Energie in 
jedem Fall gesundheitlich unproblematisch ist. 

Teilweise kontrovers diskutiert wird in Teilen der Fachöffent-
lichkeit und generell in der Bevölkerung die Frage, ob hoch-
frequente Felder unterhalb der thermisch definierten Grenz- 
werte die Gesundheit beeinträchtigen könnten. Dabei wird 
angenommen, dass es gesundheitlich relevante Effekte gibt, 
die nicht auf Erwärmung zurückzuführen sind. Diese Effekte 
werden häufig als athermisch oder nicht-thermisch bezeichnet.

Unabhängig von der Terminologie geht es hier ganz generell 
um vermutete oder denkbare Wirkungen schwacher Strah-
lung unterhalb der geltenden Grenzwerte.7 

Am stärksten interessiert sich die Wissenschaft dabei für 
das Krebsrisiko, Einbußen des allgemeinen Wohlbefindens, 
Hirnströme, den Schlaf, das Blutbild, kognitive Leistungen, 
Hormone und die Blut-Hirn-Schranke. Eine kommentierte 
Zusammenstellung von in jüngerer Zeit veröffentlichten 

3. STAND DER FORSCHUNG ZU ÖFFENTLICH  
    DISKUTIERTEN GESUNDHEITSRISIKEN

Publikationen zu diesen und weiteren Themen findet sich 
zum Beispiel in einer Publikation von 2019 der Forschungs-
stiftung Strom und Mobilkommunikation (FSM) an der  
ETH Zürich.8

Im Folgenden listen wir den Wissensstand zu ausgewählten, 
in der Öffentlichkeit häufig diskutierten gesundheitlichen 
Fragen im Zusammenhang mit Mobilfunk.

Krebs
Das vielleicht am meisten interessierende Thema in der  
Forschung zu möglichen gesundheitlichen Risiken von  
elektromagnetischen Feldern des Mobilfunks ist ihr Bezug  
zu Krebserkrankungen. Der Begriff Krebs bezeichnet 
die unkontrollierte Vermehrung und das wuchernde 
Wachstum von Zellen, das heißt eine bösartige Gewebe- 
neubildung (maligne Neoplasie) bzw. einen malignen  
(bösartigen) Tumor. Die allermeisten Studien im Zusammen-
hang mit Mobilfunk untersuchten dabei Hirntumore, denn 
während eines Telefonats ist in erster Linie der Kopf durch 
die Felder der Antenne des Handys oder der Basisstation 
exponiert. Es ist deshalb nahliegend, dass das Forschungs- 
interesse Krebserkrankungen im Kopf- und Nackenbereich gilt. 

Unstrittig ist, dass weder hochfrequente noch nieder- 
frequente Felder stark genug sind, um Atome und Moleküle 
direkt zu verändern (zu ionisieren) und damit Gewebe so 
zu schädigen, dass Krebs entstehen kann. Dazu bedarf es 
sehr energiereicher Strahlung wie der UV-, Röntgen- oder  
Gammastrahlung. Untersucht wird allerdings, ob es indi-
rekte Effekte gibt, welche das Krebsrisiko erhöhen könnten, 
etwa indem körpereigene Reparaturmechanismen, die dafür 
sorgen, dass Zellen auf dem Krebspfad eliminiert werden, 
gestört werden. Klare Belege dafür gibt es nicht.9 

Die jüngeren epidemiologischen Studien und die zusam-
menfassenden Analysen der veröffentlichten Daten (sog. 
Metaanalysen) geben heute ein insgesamt entwarnendes 
Bild.10 Daten, die Hinweise auf eine mögliche Risikoerhö-
hung zeigen, sind u. a. erklärbar mit der massiv besseren 
Krebsdiagnostik verglichen mit der Situation vor Einführung 
der Mobilfunktechnologie (heute kann Krebs dank der bild-
gebenden Verfahren von Magnetresonanz- und Computer-
tomographie in einem früheren Stadium und auch häufiger 
erkannt werden).

Dieses Gesamtbild entspricht im Wesentlichen den Resul- 
taten der im Rahmen des Deutschen Mobilfunk Forschungs-
programms durchgeführten Forschungsvorhaben, die sich 
der Frage nach Krebserkrankungen im Zusammenhang mit 
Mobilfunk widmeten.11

Über einen möglichen Zusammenhang zwischen Krebsrisiko 
und der Exposition gegenüber Feldern von Basisstations- 
antennen liegen ebenfalls Studien vor. Das bevölkerungs- 
bezogene Krebsregister Bayern untersuchte 2005 die 
Frage, ob sich die Häufigkeit von Krebsneuerkrankungen in  
Gemeinden mit Mobilfunkbasisstation von der Erkrankungs- 
rate in Gemeinden ohne Sender unterscheidet (Mayer 
2006).12  Über 177.000 Einwohner aus 48 bayerischen  
Gemeinden wurden in der Analyse berücksichtigt. Die  
Krebsneuerkrankungsrate in Gemeinden mit Mobilfunk-
basisstationen war nicht erhöht. Das Erkrankungsalter war 
ebenfalls nicht unterschiedlich zwischen Gemeinden mit 
und ohne Sender.

Fazit 

Aus den heute verfügbaren Studien zum Zusammen-
hang zwischen elektromagnetischen Feldern von Basis- 
stationen und Mobiltelefonen und der Häufigkeit von 
Krebserkrankungen, lässt sich keine Risikoerhöhung über-
zeugend belegen. Zu diesem Urteil kommen u. a. auch  
die WHO und das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS). 
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Fortpflanzung, Schwangerschaft und Entwicklung
Es liegen keine klaren Hinweise vor, dass Mobilfunkstrahlung 
die Fruchtbarkeit negativ beeinflussen würde. Die Studien-
lage ist jedoch nicht befriedigend. Ein abschließendes Urteil 
kann nicht gegeben werden, weil zu wenige Humanstu-
dien von guter Qualität, insbesondere was die Expositions- 
abschätzung anbetrifft, vorliegen. Gleiches gilt für die  
Embryonalentwicklung. Hierzu gibt es primär Tierstudien. 
Diese liefern in der Mehrzahl keine Evidenzen für negative 
Wirkungen auf die Entwicklung.13 

Das BfS beschreibt den Sachverhalt wie folgt: „Dass die 
menschliche Fruchtbarkeit häufig und zunehmend beein-
trächtigt ist und dies mit der modernen Lebensweise zu 
tun hat, ist bekannt. Handys und die davon ausgehenden  
elektromagnetischen Felder werden in diesem Zusammen-
hang seit etwa 20 Jahren intensiv untersucht. In einigen  
Studien zeigt sich, dass die Fruchtbarkeit von intensiven 
Handynutzern vermindert ist – der ursächliche Zusammen-
hang mit Feldern ist aber nicht nachgewiesen. Vielmehr 
scheint die Lebensweise insgesamt die Ursache zu sein.  
Die Exposition der Hoden ist auch dann, wenn beim Te-
lefonieren das Handy in der Hosentasche getragen wird, 
so gering, dass keine gesundheitsrelevanten thermischen 
Wirkungen zu erwarten sind.“ Das BfS verfolgt das Thema 
Fruchtbarkeit regelmäßig und veröffentlicht den aktuellen 
Kenntnisstand im Internet.14  

Eine umfassende Literaturübersicht wurde 2014 erstellt. Da 
das Thema wissenschaftlich nicht abschließend geklärt ist, 
lässt das BfS aktuell am Fraunhofer Institut für Toxikologie 
und experimentelle Medizin (ITEM), Hannover, ein systema-
tisches Review erstellen.

Elektromagnetische Hypersensitivität 
Als Elektromagnetische Hypersensitivität (EHS) bezeichnet 
man unspezifische Symptome – dazu gehören u. a. Kopf-
schmerzen, Schlafprobleme, Unwohlsein und Konzentra-
tionsstörungen – deren Ursache Betroffene in der Mobil-
funkstrahlung und/oder anderen elektromagnetischen 
Feldern sehen.15 Ein kausaler Zusammenhang zwischen 
elektromagnetischen Feldern und solchen Beschwerden 
kann wissenschaftlich nicht belegt werden. 

Da mit hoher Wahrscheinlichkeit ein ursächlicher Zusammen-
hang zwischen elektromagnetischen Feldern und den Be-
schwerden elektrosensibler Personen ausgeschlossen werden 
kann und die wirklichen Ursachen des Leidens medizinisch 
nicht bekannt sind, spielt die subjektive Überzeugung, dass 
die Symptome durch die Strahlung verursacht werden, eine 
große Rolle.16 In der Forschung wird auch darauf hingewiesen,  
dass der sog. Nocebo-Effekt für die Beschwerden verantwort-
lich sein kann. Der Effekt ist das Gegenteil des bekannten  
Placebo-Effekts: Bei diesem führt die Hoffnung auf eine  
Heilung (meist im Zusammenhang mit der Einnahme eines 
Medikaments) zu einer Linderung der Symptome, auch wenn 
das Medikament keine Wirkstoffe enthält. Beim Nocebo-Effekt 
bewirkt die Sorge über eine negative Wirkung (auch wenn es 
diese nicht gibt), dass die Person Symptome entwickeln kann 
oder bestehende Symptome sich verstärken und/oder zu 
chronischen Einbußen des Wohlbefindens führen.

Eine aktuelle Übersicht zum Thema EHS gibt der wissen-
schaftliche Bericht der französischen Behörde ANSES.17 Von 
der WHO wird elektromagnetische Hypersensitivität in der 
aktuellen internationalen Krankheitsklassifikation (ICD-
10-GM-2020) nicht als medizinisches Krankheitsbild geführt.
 

Bei Beschwerden von elektrosensiblen Personen können 
Ärzte medizinische (Differential)-Diagnostik anwenden.  
Zur vertieften Abklärung der Beschwerden können ins- 
besondere Ärzte mit umweltmedizinischer Spezialisierung 
oder auch umweltmedizinische Ambulatorien (z. B. an den 
Unikliniken) aufgesucht werden. 

Kognitive Leistungen
Eine Reihe jüngerer Studien hat die Auswirkungen von  
Mobilfunkstrahlung auf das Denkvermögen (sog. kognitive 
Funktionen) untersucht. Mehrere Arbeiten kommen zum 
Schluss, dass die Felder physiologisch messbare Effekte haben 
können. Eine erst jüngst erschienene Arbeit hat eine gesund-
heitlich negative Wirkung protokolliert.18 Der Befund stützt 
sich allerdings auf wenige Personen und ist unbestätigt. Bei 
den meisten Arbeiten, die sich mit Mobiltelefonen als Strah-
lungsquelle beschäftigt haben, konnte kein ursächlicher Zu-
sammenhang zwischen elektromagnetischen Feldern und 
der Beeinflussung der kognitiven Leistung nachgewiesen 
werden. Dass die Telefon- bzw. Bildschirmnutzung unser Den-
ken und Verhalten beeinflusst, ist bekannt. Daten dazu finden 
sich etwa in einer kürzlich veröffentlichten großen Studie.19 

Hirnströme und Schlaf
Mit der Elektroenzephalographie (EEG) können die elek- 
trischen Aktivitäten der Hirnrinde (Cortex) aufgezeichnet 
werden. Es ist naheliegend, mit Hilfe des EEG mögliche 
Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern auf das 
Gehirn zu studieren. Weil das EEG während des Schlafs typi-
sche Muster zeigt, die recht gut reproduzierbar sind, kommt 
das EEG auch bei Schlafstudien im Labor sehr häufig zum  
Einsatz. Mit ihm können objektive Schlafparameter erfasst 
werden, in Ergänzung zur subjektiven Schlafempfindung, 
welche Probanden z. B. nach dem Aufwachen festhalten. 

Mehrere Studien zeigen eine Beeinflussung des EEG durch 
Mobilfunkstrahlung. Es ist einer der wenigen, vergleichs-
weise gut – aber nicht abschließend – belegten Wirkungen 
von Mobilfunkstrahlung auf den Menschen. Es handelt 
sich dabei um einen physiologischen Effekt. Eine allfällige  
gesundheitliche Bedeutung ist nicht bekannt. Es wurden 
weder negative Symptome, noch Einbußen des Wohlbe-
findens oder eine verminderte Schlafqualität festgestellt.  
Insgesamt gesehen sind die Studien, die sich dem 
Schlafverhalten widmen, entwarnend: Objektive Schlaf- 
parameter werden durch Mobilfunk- oder WLAN- 
Strahlung kaum beeinflusst und die subjektive Schlafqua-
lität zeigt in der überwiegenden Mehrheit der Arbeiten  
ebenfalls keine Veränderungen. In einigen Studien konnten  
Schlafprobleme auf die Mobiltelefonnutzung zurück- 
geführt werden (lange Gerätenutzung, Blaulichtexposition).20 

Evidenznachweis nach BfS

Relevanz von wissenschaftlichen Studien zur Bewertung von Gesundheitseffekten

Wurde ein Effekt gefunden?

Wurde eine Effekt durch andere reproduziert?

Ist der Wirkungsmechanismus bekannt?

nicht gegeben = irrelevante Studie

gegeben = relevante Studie

Ja = Hinweis

Ja = Verdacht

Ja = Beweis

nein = Nullbefund

nein = Hinweis

nein = Verdacht

Qualität des Untersuchungsverfahrens

Qualität der  
Untersuchung?

Effekt?

Keine anderen 
Ursachen?

Übertragbar  
auf Menschen?

Gesundheitlich 
relevant?

Wenn alles gegeben:  
Studie relevant

Wenn nicht gegeben: Studie nicht/wenig relevant

Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
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Die Diskussion um mögliche gesundheitliche Risiken von 5G wird in 
der Öffentlichkeit und insbesondere in den sozialen Medien intensiv 
und kontrovers geführt. Aus technischer und wissenschaftlicher Sicht 
sind jedoch die Unterschiede zwischen 4G und 5G recht klein. Die 
Strahlungsleistungen unterscheiden sich kaum und werden durch 
die bestehenden Grenzwerte geregelt. Die aktuell im kommerziellen 
5G-Ausbau verwendeten Frequenzen liegen im bereits heute genutz-
ten Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Auch die Art der 
Informationskodierung (Modulationsform) ist schon lange im Einsatz 
(WLAN, 4G). Die heutigen Forschungserkenntnisse haben also auch 
für 5G weitgehend Gültigkeit. Ein Forschungsbedarf zeichnet sich  
jedoch für zukünftige 5G-Frequenzen im zweistelligen GHz-Bereich 
ab. Da ist die heutige Datenlage noch dünn.

Laut Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) sind die vorliegenden  
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Wirkungen hochfrequen-
ter elektromagnetischer Felder auf den Menschen auch für den 5G- 
Standard grundsätzlich anwendbar.25  Denn: Aus strahlenbiologischer 
Sicht sind für biologische Wirkungen die Intensität, die Frequenz und 
– möglicherweise – die Signal- bzw. Modulationsform der Strahlung 
relevant. Intensität und Frequenz werden von den Grenzwerten limi-
tiert und sind auch für 5G bindend. Die Signalform ist fast identisch 
mit derjenigen von 4G und von W-LAN, welche schon viele Jahre im 
Einsatz sind. Was zusätzlich zählt: 5G reduziert die Exposition der 
Menschen, weil der Standard effizienter ist. Dieselbe Datenmenge, 
die übermittelt werden soll, erfordert mit 5G eine wesentlich kürzere 
Expositionsdauer als mit 2G, 3G oder 4G.26 

Die in den vorstehenden Kapiteln referierten Forschungserkenntnisse 
können daher zu einem großen Teil auf den 5G-Standard übertragen 
werden. Nach Aussage des BfS sind durch den heutigen Betrieb der 
5G-Mobilfunktechnik bei Einhaltung der Grenzwerte keine gesund-
heitsrelevanten Wirkungen auf den Menschen zu erwarten.27 

Für die Versorgung kleinerer Areale können unter 5G optional auch  
höhere Frequenzen ab 20 Gigahertz mit gleichzeitig sehr geringer 
Reichweite eingesetzt werden. In Bezug auf diese (zukünftige) Nutzung 
im Zentimeter- und Millimeterwellenbereich liegen allerdings weniger 
Untersuchungsergebnisse vor als in den heute genutzten Frequenz- 
bereichen. Zwar erwartet das BfS in diesem Frequenzbereich nach  
aktuellem wissenschaftlichem Kenntnisstand keine negativen Effekte, 
dennoch sind die biologischen Wirkungen elektromagnetischer Felder  
bei diesen Wellenlängen vergleichsweise weniger gut untersucht. Hier 
gibt es noch entsprechenden Forschungsbedarf. In verschiedenen  
Studien lässt deshalb das BfS mögliche Auswirkungen zukünftiger 
5G-Expositionen auf die Bevölkerung untersuchen.28  

4. EINORDNUNG DES NEUEN  
     MOBILFUNKSTANDARDS 5G IN  
    DEN GESUNDHEITSKONTEXT

Blut-Hirn-Schranke
Die Blut-Hirn-Schranke ist ein Gewebe, das als Membran 
dient, um den Stoffwechsel zwischen dem Blutsystem und 
dem zerebralen Nervengewebe zu regulieren. Insbesondere 
verhindert es den Übertritt von Krankheitserregern und  
toxischen Stoffen aus dem Blut ins Gehirn. Falls diese wich-
tige Schranke durch Mobilfunkstrahlung verändert würde, 
hätte das gravierende gesundheitliche Folgen. Deshalb 
wurden Studien, v. a. Tierstudien, zu diesem Thema durch- 
geführt. Die Resultate geben Entwarnung.21 Es ist höchst  
unwahrscheinlich, dass Mobilfunkstrahlung einen Effekt auf 
die Blut-Hirn-Schranke hat.

Oxidativer Stress
In den letzten Jahren wurde in den Medien vermehrt über 
den sog. oxidativen Stress berichtet. Dabei werden unter 
anderem Arzneimittel, eine unausgewogene Ernährung,  
ein ungesunder Lebensstil (Stress, Bewegungsmangel, 
 Rauchen, Alkohol), Krankheiten, schädliche Umwelteinflüsse 
(Herbizide, Schwermetalle, Ozon), UV-A- und UV-B-Strahlung 
sowie Mobilfunk als mögliche Ursachen benannt. 

Dem liegt die Annahme zugrunde, dass der oxidative Stress 
die Zellen so verändert, dass mehr Stoffe mit oxidativer  
Wirkung – insbesondere sog. ROS (reaktive Sauerstoff- 
spezien) – produziert werden als ohne diesen Einfluss.  
Bekannt ist, dass zu viel (oder zu wenig) ROS gesundheit-
lich nachteilig sein kann. Allerdings ist es so, dass zellinterne  
Reparaturmechanismen oxidative Schäden recht effizient 
beheben. 

Das BfS fasst hinsichtlich der elektromagnetischen Felder 
den Wissensstand wie folgt zusammen: „Zellstress oder  
oxidativer Stress wird seit vielen Jahren als möglicher  
Wirkmechanismus elektrischer, magnetischer und elektro- 
magnetischer Felder postuliert. Ein wissenschaftlicher 
Nachweis hierfür liegt aber nicht vor, da die Ergebnisse 
aus wissenschaftlichen Studien in Bezug auf ihre Qualität  
und Aussagekraft sehr inkonsistent sind.“22 Eine zuver- 
lässige Interpretation, ob und wie relevant die Befunde für 
die menschliche Gesundheit sind, ist gegenwärtig nicht 
möglich, da keine entsprechenden Wirkungsketten bekannt 
sind. Hier besteht Forschungsbedarf.23 Um eine Beurteilung 
der Relevanz von oxidativem Stress aus strahlenschutz- 
technischer Sicht vorzunehmen, hat das BfS eine detaillierte  
Aufarbeitung und Bewertung der wissenschaftlichen  
Literatur beauftragt.24 

1716



Auf internationaler Ebene und in den meisten Ländern exis-
tieren Expertengremien, welche die aktuelle Forschung 
beobachten und die Wissensfortschritte einschätzen und 
bewerten: Gibt es überzeugende neue Daten? Machen 
diese bislang unsichere Resultate robuster? Müssen beste-
hende Einschätzungen korrigiert werden? Die wichtigsten 
Fachkommissionen, die solche Fragen im Zusammenhang 
mit elektromagnetischen Feldern beantworten, wur-
den einberufen von der WHO, der Internationalen Krebs- 
forschungsagentur IARC, der Europäischen Kommission 
und der  Internationalen Kommission zum Schutz vor nicht- 
ionisierender Strahlung ICNIRP. Auf nationaler Ebene ist 
die Strahlenschutzkommission SSK eingesetzt. Alle diese  
Gremien kommen zur fast identischen Gesamteinschätzung: 
Mobilfunkstrahlung wie wir ihr im Alltag ausgesetzt sind,  
ist mit großer Sicherheit kein gesundheitliches Risiko.

Zahlreiche renommierte Gremien wie die Weltgesundheits-
organisation WHO, die Internationale Strahlenschutzkom-
mission (ICNIRP), die deutsche Strahlenschutzkommission 
(SSK) und weitere mit dem Strahlenschutz befasste Organi-
sationen sichten und bewerten regelmäßig die verfügbaren 
wissenschaftlichen Daten aus der Mobilfunkforschung.  

5. BEWERTUNGEN NATIONALER UND  
     INTERNATIONALER EXPERTENGREMIEN

Dabei werden primär Ergebnisse, die in Zeitschriften mit 
einem Peer-Review-System veröffentlicht werden, berück-
sichtigt. Diese Ergebnisse werden generell als zuverlässiger 
erachtet als solche, die in Zeitschriften ohne wissenschaft-
liche Vorprüfung publiziert sind. Ferner wird bei qualitativ 
guten Literaturbewertungen auch geschaut, ob eine ge-
fundene Wirkung von anderen Forschergruppen bestätigt 
werden konnte und ob die Wirkung von gesundheitlicher 
Bedeutung ist. 

Wir referieren im Folgenden in aller Kürze die Gesamtein-
schätzungen von fünf wichtigen Kommissionen zum Stand 
des Wissens über gesundheitliche Wirkungen von Mobil-
funkstrahlung. Die teilweise enorm detaillierten Darstellun-
gen können in den Originalberichten nachgelesen werden.

ICNIRP (Internationale Strahlenschutzkommission)
Die ICNIRP ist eine internationale Vereinigung von Wissen-
schaftlerInnen, die sich um den Schutz der Menschen vor 
gesundheitlichen Risiken elektromagnetischer Felder küm-
mert. Sie beurteilt regelmäßig den Stand der Forschung 
und formuliert Grenzwertempfehlungen. In ihrer aktuells-
ten Empfehlung (März 2020) hat sie die bislang geltenden  

Grenzwerte bestätigt. Die neue Empfehlung deckt auch hö-
here Frequenzen ab, u. a. die Frequenzbänder, die zukünftig 
für 5G-Mobilfunk verwendet werden sollen. Mehr unter: 
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/
rf-guidelines-2020-published.html

Im Rahmen einer 7-jährigen Evaluation wurde das gel-
tende Schutzkonzept für Hochfrequenzfelder (100 kHz bis 
300 GHz) überprüft. Das Expertengremium der ICNIRP hat 
hierzu die verfügbare wissenschaftliche Literatur gesichtet, 
auf mehreren Fachworkshops mit internationalen Exper-
ten diskutiert sowie eine öffentliche Online-Konsultation 
durchgeführt.29 Mit der Ergebnis-Veröffentlichung in der 
renommierten Fachzeitschrift Health Physics wurde der  
Gesamtprozess abgeschlossen.30 Aus Sicht der ICNIRP sind 
unterhalb der empfohlenen Grenzwerte keine gesundheit-
lich negativen Wirkungen wissenschaftlich belegt. Teilweise 
wurden physiologische Effekte beobachtet. Es sind jedoch 
keine gesundheitlichen Wirkungen dieser Effekte bekannt.

Die ICNIRP-Empfehlungen fließen u. a. auch ein in die Arbeit 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Internationa-
len Fernmeldeunion (ITU), der Europäischen Union (EU) und 
vieler nationaler Institutionen. Bisher folgten die deutschen 
Grenzwerte den Empfehlungen der ICNIRP.  

WHO (Weltgesundheitsorganisation)
Die WHO veröffentlicht seit vielen Jahren Monografien zu 
Umweltrisiken („Environmental Health Criteria Monographs“). 
Zu solchen Risiken zählt die UNO-Organisation auch elek- 
tromagnetische Felder. Hochfrequente Felder hat die WHO 
zuletzt 1993 beurteilt. Die Neuevaluation ist schon lange in 
Arbeit und überfällig. Ein ausführliches Arbeitsdokument 
wurde in eine öffentliche Konsultation gegeben.31 Zu wich-
tigen Themen veröffentlicht die WHO auch Faktenblätter, 
so etwa im Oktober 2014 das „Factsheet 193“ zu Mobil- 
telefonen (WHO 2014b). 

Die WHO betont, dass die relevante Wechselwirkung von 
Hochfrequenzfeldern mit dem menschlichen Körper auf der 
Energieabsorption beruht. Die Absorption erfolgt haupt-
sächlich in der Haut und den oberflächennahen Geweben. 
Dabei ist die Temperaturerhöhung, etwa im Gehirn, bei Ein-
haltung der Grenzwerte gering und gesundheitlich unprob-
lematisch. Auch ist die WHO der Auffassung, dass Mobilfunk-
felder auf das EEG, kognitive Funktionen, Schlaf, Puls oder 
Blutdruck  keine gesundheitlich negativen Effekte ausüben.  

Hinsichtlich Elektronsensibilität (EHS) gibt es laut WHO aus 
der Forschung keine Hinweise auf eine kausale Beziehung 
zwischen Exposition und Symptomen. Langzeiteffekte, die 
im Zusammenhang mit Mobilfunk diskutiert werden, drehen 
sich vorrangig um ein mögliches Krebsrisiko, insbesondere 
um Hirntumore im Zusammenhang mit der Nutzung von 
Mobiltelefonen. Weder die Ergebnisse aus Tierversuchen 
noch die Resultate der INTERPHONE-Studie deuten auf ein 

erhöhtes Risiko hin. Eine Ausnahme sind die Daten zu Vielte-
lefonierern. Diese zeigen eine erhöhte Gliomhäufigkeit, sind 
aber statistisch nicht robust, weil sie auf teilweise sehr gerin-
gen Fallzahlen beruhen.

Hier verweist die WHO auch auf die IARC (siehe unten), die 
im Jahr 2011 aufgrund der unsicheren Daten zu den Vielte-
lefonierern hochfrequente elektromagnetische Felder als 
„möglicherweise krebserregend“ (Gruppe 2B) eingestuft hat.

IARC (Internationale Agentur für Krebsforschung)
Die zur Weltgesundheitsorganisation gehörende IARC beur-
teilt u. a. chemische, biologische und physikalische Einwir-
kungen auf den Menschen hinsichtlich ihres Krebspoten- 
zials. In regelmäßigen Abständen publiziert sie Monogra-
fien zum Stand des Wissens über bekannte oder in Verdacht  
stehende kanzerogene (Synonym: karzinogene) Agenzien. 
Das Ziel dieser Monografien ist, die untersuchten „Stoffe“ 
hinsichtlich der Krebsgefahr für den Menschen wissen-
schaftlich zu klassifizieren. 

Alle Einstufungen der IARC betreffen das Potenzial, also 
das grundsätzlich mögliche Risiko (im englischen „hazard“  
genannt). Das reale Risiko hängt dagegen von der Dosis ab, 
die u. a. durch technische Anwendungen und/oder durch 
gesetzliche Vorgaben wie Grenzwerte limitiert ist oder wer-
den kann.  Die Klassifikation der IARC ist weltweit anerkannt 
und begründet oft nationale oder internationale politische 
Maßnahmen. 

Die Systematik umfasst fünf Stufen:

1    = karzinogen 
2A = wahrscheinlich karzinogen 
2B  = möglichweise karzinogen 
3    = nicht eingestuft 
4    = wahrscheinlich nicht karzinogen

Im Jahr 2011 hat die IARC hochfrequente elektromagnetische 
Felder der Gruppe 2B („möglicherweise krebserregend“) zu-
geordnet (IARC 2011b). Dabei bezog sich die Einschätzung 
auf die Strahlung von Mobiltelefonen, nicht von Basisstatio-
nen. Handys exponieren den Menschen auch bei Einhaltung 
der Grenzwerte stärker als die Mobilfunkbasisstationen. 
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Die Bewertung der IARC kam zum inhaltlichen Schluss, 
dass es keinen Nachweis für ein erhöhtes Tumorrisiko durch 
hochfrequente EMF gibt. Allerdings kann mit den vorliegen-
den Daten eine Verbindung zwischen Handynutzung und 
Krebsentwicklung nicht definitiv ausgeschlossen werden. 
Aufgrund dieser Unsicherheit wurde die Einstufung in die 
Gruppe 2B vorgenommen. Dies bedeutet in den Worten des 
Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS), dass es begrenzte 
Hinweise, aber keinen Nachweis für eine krebserregende 
Wirkung hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf 
den Menschen gibt. Neuere Metaanalysen von epidemio-
logischen Studien stützen diese Sicht und sind tendenziell 
entwarnend (siehe Abschnitt „Krebs“ weiter oben). Auch in 
den offiziellen altersstandardisierten Krebsstatistiken zeigt 
sich kein Anstieg der Fälle, was zu erwarten wäre, wenn die 
Strahlung tatsächlich ein Risikofaktor wäre.

Aufgrund des großen öffentlichen Interesses an der Mobil-
funkthematik und der recht vielen Studien, die in den letzten 
10 Jahren publiziert worden sind (und die Wissenslage ver-
besserten), will die IARC ihre Risikobeurteilung aktualisieren. 
Ein Ergebnis ist allerdings nicht vor 2024 zu erwarten.

SCENIHR (Wissenschaftliches Komitee über sich abzeich-
nende und neue Gesundheitsrisiken)
Das EU-Beratungsgremium SCENIHR (heute nennt sich das 
Gremium SCHEER - Scientific Committee on Health, Environ-
mental and Emerging Risks) hat mehrfach zu möglichen 

Einflüssen elektromagnetischer Felder auf die menschliche 
Gesundheit Stellung genommen (SCENIHR 2009, 2015a, 
2015b). In ihrer Stellungnahme vom März 2015 bestätigt 
SCENIHR die frühere Einschätzung, dass auf Basis der ak-
tuellen wissenschaftlichen Forschungsergebnisse keine 
gesundheitsschädigende Wirkung von EMF unterhalb der 
Grenzwerte bekannt ist. Das gilt für fast alle in der Forschung 
untersuchten Wirkungen, insbesondere auch für EHS (Elec-
tromagnetic Hypersensitivity). Einzig bei EEG-Studien finden 
sich mehrfach Hinweise auf einen physiologischen Effekt 
und bei Krebsstudien im Zusammenhang mit Mobiltele-
fonen (siehe oben). Betreffend Krebs sei die Sachlage aber 
unsicher und viele Studien würden den Zusammenhang 
nicht bestätigen. Dabei stellt SCENIHR fest: „Die Häufigkeit 
der entsprechenden Tumore hat sich seit der Einführung der 
Mobiltelefone nicht erhöht.“32 

SSK (Strahlenschutzkommission)
Die Strahlenschutzkommission ist ein Beratungsgremium 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und  
nukleare Sicherheit. Neben radioaktiver Strahlung küm-
mert sie sich auch um Expositionen gegenüber elektro- 
magnetischen Feldern. Die SSK hatte im Jahr 2011 eine 
Gesamtbewertung der Ergebnisse des Deutschen Mobil- 
funk-Forschungsprogramms (DMF) veröffentlicht. Sie 
stellt darin fest: „Die Ergebnisse des DMF zeigen, dass die  
ursprünglichen Befürchtungen über gesundheitliche Risiken 
(des Mobilfunks, Anm. d. R.) nicht bestätigt werden konnten. 

Stichwort „Wissenschaftliche  
Bewertungskategorien“

Hinweis
Für die Einordnung des wissenschaftlichen Kennt-
nisstandes im Hinblick auf mögliche gesundheitliche 
Risiken werden folgende Definitionen verwendet: Ein 
wissenschaftlicher Hinweis liegt vor, wenn Ergebnisse 
einen Zusammenhang zwischen einer Gesundheits-
beeinträchtigung und dem Einwirken elektromag- 
netischer Felder zeigen, diese aber nicht durch unab-
hängige Untersuchungen anderer Forschergruppen 
reproduziert wurden und keine nachprüfbare physi- 
kalisch/biologische Erklärung für einen entsprechenden 
Zusammenhang existiert.

Verdacht
Von einem wissenschaftlich begründeten Verdacht 
auf eine Gesundheitsbeeinträchtigung wird ausge-
gangen, wenn die Ergebnisse mehrerer wissenschaft-
licher Untersuchungen einen solchen Zusammenhang 
reproduzierbar zeigen, es aber keine wissenschaftlich 
fundierte Erklärung gibt, die das Vorliegen eines ur-
sächlichen Zusammenhanges ausreichend begründet.

Beweis
Ein wissenschaftlicher Beweis für einen Zusammen-
hang zwischen einer Gesundheitsbeeinträchtigung 
und einer Exposition durch elektromagnetische  
Felder liegt vor, wenn mehrere unabhängige Forscher- 
gruppen in wissenschaftlichen Studien diesen Zu-
sammenhang reproduzierbar zeigen konnten und  
ein physikalisch/biologischer Mechanismus für das  
Vorliegen eines kausalen Zusammenhangs spricht.

Quelle: Broschüre zum Deutschen Mobilfunk Forschungsprogramm des  
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Es haben sich durch die Forschungsergebnisse des DMF 
auch keine neuen Hinweise auf bisher noch nicht bedachte 
gesundheitliche Auswirkungen ergeben. In Übereinstim-
mung mit anderen internationalen Gremien (ICNIRP 2009, 
WHO 2011) kann festgestellt werden, dass die den beste-
henden Grenzwerten zugrunde liegenden Schutzkonzepte 
nicht in Frage gestellt sind.“33 

Die durchgeführten Forschungsprojekte konnten jedoch 
nicht alle Fragen zu möglichen biologisch-medizinischen 
Wirkungen schwacher Mobilfunkstrahlung endgültig klären. 
Die SSK fordert deshalb weitere Forschung, insbesondere 
hypothesengeleitete Ansätze. 

Die SSK sieht keine hinreichende Evidenz für die Kanzero- 
genität von Mobilfunkfeldern und kommt damit zu einer an-
deren Bewertung als die IARC, welche von „möglicherweise 
kanzerogen“ spricht. In Bezug auf andere Effekte sind die 
Einschätzungen der SSK ähnlich denjenigen von SCENIHR 
oder ICNIRP: Es gibt keine verlässlichen Belege für gesund-
heitliche Risiken, auch nicht hinsichtlich des Wohlbefindens 
(EHS). Bestehenden unsicheren oder kontroversen Befunden 
– etwa betreffend neurodegenerativer Erkrankungen – sollte 
mit weiterer Forschung nachgegangen werden. Hinsichtlich 
möglicher Risiken von 5G hat die SSK eine Beurteilung in 
Aussicht gestellt. 
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6. GRENZWERTE
Wenn ein Stoff oder eine Emission oberhalb einer medizi-
nisch und wissenschaftlich bekannten Dosis gesundheitlich 
schädlich ist, werden Grenzwerte für den Stoff definiert, 
welche dafür sorgen, dass Menschen dieser Dosis nicht aus-
gesetzt sein können. Die bei elektromagnetischen Feldern 
medizinisch und wissenschaftlich bekannte Gefährdung ist 
die Erwärmung des Körpers bzw. von Gewebe. Bei (massi-
ven) Übererwärmungen können gesundheitliche Schäden 
auftreten. Die Grenzwerte verhindern das zuverlässig. Die 
bei uns gültigen Grenzwerte gelten mit meist nur leichten 
Abweichungen auch in den meisten anderen Ländern der 
Welt. Nur vorstellbare, aber wissenschaftlich nicht belegte 
Wirkungen im sog. nicht-thermischen Bereich werden bei 
der Grenzwertsetzung nicht berücksichtigt.

Um zu garantieren, dass von elektromagnetischen Feldern von 
Antennenanlagen, Handys, Smartphones oder Tablet-Compu-
tern keine Gefahren ausgehen, hat der Gesetzgeber verbind- 
liche Grenzwerte für den Schutz der Gesundheit festgelegt.  
Die Grenzwerte basieren auf dem aktuellen Forschungsstand. 

Grenzwerte werden dabei nicht willkürlich festgelegt, son-
dern auf der Grundlage belegter gesundheitlicher Effekte 
ermittelt. Sie sind so festgelegt, dass keine gesundheitlich 
bedeutsamen Belastungen auftreten können. Die relevanten 
Schwellenwerte beziehen sich dabei auf die sensiblen Bevöl-
kerungsgruppen wie Senioren oder Kinder. Beim Mobilfunk 
wird als Beurteilungsmaßstab möglicher Gefährdung die vom 
Körper absorbierte Energie der einstrahlenden Funkfelder ge-
nommen. Sie ist die einzige wissenschaftlich anerkannte und 
belegte Wirkung mit gesundheitlicher Relevanz. Andere Wir-
kungen werden diskutiert, sind aber nicht robust belegt oder 
die gesundheitliche Bedeutung ist nicht gegeben, etwa wenn 
es sich um rein physiologische Effekte handelt.

Die Grundlagen der Grenzwerte
Das physikalische Maß für vom Gewebe absorbierte Energie 
ist die sog. Spezifische Absorptionsrate SAR. Sie wird in Watt 
pro Kilogramm Gewebe angegeben. In welchem Ausmaß 
der Körper hochfrequente Feldenergie aufnimmt, hängt von 
sehr vielen Faktoren ab und ist nicht einfach zu ermitteln. 
Neben der Leistung der Strahlung sind Gewebeparameter 
(v. a. die elektrische Leitfähigkeit) sowie geometrische Ver-
hältnisse (Körpergröße im Vergleich zur Wellenlänge der 
Strahlung oder Körperposition im Vergleich zum Einfalls- 
winkel der Strahlung) entscheidend. 

Die SAR ist nicht für alle Frequenzen (gleichermaßen) rele-
vant. Für die heute im Mobilfunk eingesetzten Wellenlängen 
ist sie jedoch – salopp gesprochen – das Maß aller Dinge. Für 
sehr hohe Frequenzen oberhalb von einigen GHz verliert sie 
an Bedeutung, denn die Wellenlängen sind dann so kurz, 
dass die Energie fast ausschließlich in der Haut absorbiert 
wird und nicht mehr in tieferliegenden Körpergeweben. Um 
oberflächliche Übererwärmungen oder gar Hauterwärmung
abzuwenden, wird anstelle der SAR die Strahlungsdichte 
(definiert als Leistungsflussdichte in Watt pro Fläche, häufig 
m2) als Maßstab genommen.

Das Grenzwertkonzept
Die von der ICNIRP empfohlenen und von der EU adoptier-
ten Grenzwerte für Hochfrequenzstrahlung haben zum Ziel, 
die Erwärmung der Körpergewebe durch Funkstrahlung un-

terhalb gesundheitlich problematischer Grenzen zu halten. 
Die wissenschaftliche Basis, um das sicherzustellen, ist kom-
plex: Das Grenzwertkonzept berücksichtigt sowohl langfris-
tige Expositionen (ein Radiosender etwa strahlt ohne Unter-
brechung dauernd) als auch sehr kurzfristige (beispielsweise 
Radarimpulse wie bei der Geschwindigkeitsmessung von 
Fahrzeugen). Sodann wird auch zwischen lokaler und Ganz-
körperexposition unterschieden. Eine Sendeanlage wie eine 
Basisstation bestrahlt den ganzen Körper, ein Mobiltelefon 
dagegen primär die Körperteile, die nahe beim Gerät lie-
gen – wenn man mit dem Gerät am Ohr telefoniert also die 
Hand, die das Gerät hält und den Kopf. Sodann wird auch 
die Sensitivität unterschiedlicher Gewebe und Körperteile 
berücksichtigt. Für das Gehirn gelten restriktivere Limite als 
beispielsweise für die Muskelgewebe der Extremitäten. 

All das basiert auf wissenschaftlichen und medizinischen 
Daten und Erkenntnissen. Dort, wo die verfügbaren Daten 
noch nicht absolut robust sind, werden Werte genommen, 
die den größtmöglichen Schutz gewährleisten. Dazu kom-
men noch Sicherheitsfaktoren, um in jedem Fall auf der 
„schützenden“ Seite zu sein (siehe unten).

Ohne auf die Details der Begründungen einzugehen (siehe 
dazu die Originalpublikation der ICNIRP34), seien an dieser Stelle 
die für das Schutzkonzept zentralen Größen hinsichtlich der 
Strahlung von Basisstationen und Mobiltelefonen kurz erklärt.

Grenzwertfestlegung für den Mobilfunk (Frequenzbereich 700 MHz - 3,7 GHz)*

* vereinfachte Darstellung

Basisstation

Handy

Ganzkörper- 
erwärmung

Nachgewiesener  
Effekt

Teilkörper- 
erwärmung

20 W/kg2°C

0,8 W/kg

Basisgrenzwert 
(Sicherheits- 

faktor  
50 bzw. 10)

2 W/kg

4 W/kg

Ermittlung  
der dafür 

benötigten 
absorbierten 

Leistung

1°C

Festlegung 
der maximal 
zulässigen 

Wirkschwelle

E-Feld:
36 – 61 V/m

keine  
Referenzwerte

Referenzwert
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Für Basisstationen ist die Gesamtkörpererwärmung bei Ex-
position über einen längeren Zeitraum die relevante Größe. 
Die vom Körper absorbierte Energie der Mobilfunkstrahlung 
soll die Körperkerntemperatur nicht um mehr als 1°C erhö-
hen können. Weil der Körper erst nach einer gewissen Zeit 
sein Temperaturgleichgewicht erreicht, sind 30 Minuten Ein-
strahlungszeit definiert worden. Diese Werte basieren auf 
medizinischen Erkenntnissen. Die maximal zulässige Ener-
gieabsorption (SAR), welche die Temperaturerhöhung unter 
dem festgelegten Ziel von einem Grad hält, kann man recht 
zuverlässig bestimmen. Der relevante Wert beträgt 4 W/kg. 
Weil das Ziel von maximal 1°C nicht überschritten werden 
soll, wird ein Sicherheitsfaktor von 50 verwendet, um die all-
gemeine Bevölkerung sicher zu schützen (für Berufstätige ist 
er weniger restriktiv). Daraus resultiert ein finaler Wert von 
0,08 W/kg. (4 W/kg dividiert durch 50). Dieser Wert ist der 
sog. Basisgrenzwert für die Bevölkerung.

Weil Basisgrenzwerte nicht einfach zu ermitteln sind – man 
kann im Körperinnern keine Messungen durchführen – wird 
berechnet, wie stark ein von außen einstrahlendes Feld ma-
ximal sein darf, um diese körperinterne Energieabsorption 
zu bewirken. Dabei werden „worst-case“ Annahmen getrof-
fen, etwa was die Körpergröße oder den Einfallwinkel der 
elektromagnetischen Felder anbetrifft, um sicherzustellen, 
dass auch im ungünstigsten Fall der Basisgrenzwert von 0,08 
W/kg eingehalten ist. Die so ermittelte externe Feldstärke 
wird Referenzwert genannt. Ihre physikalische Dimension ist 
Volt pro Meter (V/m). Der Referenzwert ist faktisch das, was 
wir politisch und im Alltag als „Grenzwert“ bezeichnen. Weil 
die Effizienz der Energieabsorption im Körper mit der Wel-
lenlänge variiert, gibt es nicht einen einzigen Referenzwert, 
sondern je nach Frequenz ist die maximal erlaubte Feldstärke 
leicht anders (die thermische Wirkung der entsprechenden 
Felder im Körperinnern bleibt dabei dieselbe).

Für Mobiltelefone wird die lokale Exposition bei langzeitiger 
Nutzung so limitiert, dass keine gesundheitlichen Gefahren 
durch Übererwärmung von v. a. oberflächennahen Geweben 
und der Haut entstehen können. Das Vorgehen entspricht 
vom Prinzip her dem oben erwähnten. Der Basisgrenzwert 
bezieht sich allerdings nicht auf die Körperkerntemperatur, 
sondern auf die maximale lokale Erwärmung (definiert als 
10 g des am stärksten bestrahlten Gewebes). Die relevante 
Temperaturerhöhung hier beträgt 2°C für den Kopf, die dafür 
nötige Energieabsorption (bei lokaler Exposition über 6 Mi-
nuten gemittelt) 20 W/kg. Der Sicherheitsfaktor bemisst sich 
auf 10. Somit beläuft sich der Basisgrenzwert auf 2 W/kg. Ge-
rätehersteller müssen mit aufwändigen und standardisier-
ten Messungen sicherstellen, dass die SAR von 2 W/kg nicht 
überschritten wird.
 

26. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
Zum Schutz der Bevölkerung vor möglichen Gefahren durch 
elektromagnetische Felder hat der Gesetzgeber in Deutsch-
land Grenzwerte festgelegt. Diese sind in der 26. Verordnung 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Verordnung über 
elektromagnetische Felder – 26. BImSchV) gesetzlich veran-
kert worden. Die 26. BImSchV ist 1997 in Kraft getreten und 
wurde im August 2013 novelliert. Deutschland schuf als ers-
tes EU-Land rechtlich verbindliche Regelungen zur Begren-
zung elektromagnetischer Felder. In der 26. BImSchV sind 
neben den Grenzwerten für den Frequenzbereich des Mo-
bilfunks auch Grenzwerte für elektrische und magnetische 
Feldstärken in der Umgebung von Stromversorgungs- und 
Bahnstromanlagen festgeschrieben. 

Bei der Festlegung der in Deutschland gültigen Grenzwerte 
ist der Gesetzgeber den wissenschaftlichen Empfehlungen 
der ICNIRP gefolgt (siehe oben) und beruft sich zusätzlich auf 
die Einschätzung der Strahlenschutzkommission des Bundes 
(SSK) sowie des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS). 

Gemäß der 26. BImSchV sind die Mobilfunknetzbetreiber in 
Deutschland gesetzlich verpflichtet, die Grenzwerte an allen 
Orten, die zum dauerhaften oder vorübergehenden Aufent-
halt von Menschen bestimmt sind, einzuhalten. Das gilt zum 
Beispiel für Wohnhäuser, aber auch für Schulen, Kindergär-
ten, Spielplätze oder Krankenhäuser.

Konkret bedeutet dies: Die Betreiber haben sämtliche tech-
nischen Angaben zu einer Antennenanlage sowie alle rele-
vanten geographischen Daten zur Bausubstanz und deren 
Nutzung im Umfeld der geplanten Anlage den Behörden (die 
Bundesnetzagentur BNetzA) einzureichen. Die Bundesnetz-
agentur prüft, ob die Anlage hinsichtlich Strahlung gesetzes-
konform ist, das heißt, dass an Orten, die zum dauerhaften 
oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt 
sind, die Grenzwerte eingehalten sind. Die Anlage wird nur 
dann für den Betrieb zugelassen und mit einer Strandortbe-
scheinigung versehen, wenn das gewährleistet ist. 

Für die Umsetzung bestimmt die BNetzA sogenannte Sicher-
heitsbereiche, innerhalb derer der Grenzwert eingehalten 
ist. Bei der Berechnung der Sicherheitsbereiche werden auch 
umliegende Funkanlagen mitberücksichtigt. Außerhalb die-
ser Sicherheitsbereiche ist daher stets garantiert, dass die 
Stärke der elektromagnetischen Felder immer unterhalb 
des Grenzwertes liegt, weshalb für Personen ein dauerhafter 
Aufenthalt in diesem Bereich unbedenklich ist.

Die Bundesnetzagentur prüft in unregelmäßigen Abstän-
den, ob eine Anlage in Übereinstimmung mit der Stand-
ortbescheinigung betrieben wird und ob die geltenden 
Grenzwerte eingehalten sind. Darüber hinaus führt die  
Bundesnetzagentur ergänzend zum Standortverfahren Im-
missionsmessungen durch. Mit diesen Messungen werden 
an öffentlichen Wegen und Plätzen die Feldstärken des  
gesamten Funkspektrums erfasst und in Bezug zu den ge-
setzlichen Personenschutzgrenzwerten gesetzt (kommuni-
ziert wird der Grad der Grenzwertausschöpfung in %).

Die Ergebnisse aller Messungen samt Ortskoordinaten und 
Sicherheitsabständen der Mobilfunksendeanlagen sind in 
einer Standortdatenbank für die Öffentlichkeit frei zugäng-
lich (vgl. https://emf3.bundesnetzagentur.de/). Die Daten 
zeigen, dass fast alle Anlagen, auch in den Städten, im zeitli-
chen Mittel die Grenzwerte nicht einmal zu 1% ausschöpfen. 
Die Strahlenbelastung der Bevölkerung durch Basisstations-
antennen liegt damit viele Größenordnungen unterhalb der 
für gesundheitliche Effekte nötigen Schwelle.

Sicherheit von mobilen Endgeräten
Für jedes Mobiltelefon, Smartphone oder Tablet muss die 
SAR (siehe oben) bestimmt werden. Verbraucher können mit 
Hilfe des SAR-Wertes vor dem Kauf Endgeräte vergleichen. 
Wer ein Endgerät mit geringem SAR-Wert möchte, erhält so 
eine Hilfe für die Kaufentscheidung. Man beachte: Der SAR-
Wert gibt an, wieviel Strahlungsenergie eines Mobiltelefons, 
das bei maximaler Leistung sendet, vom Kopf absorbiert 
wird, wenn man das Gerät am Ohr hält. Im Alltagsbetrieb 
senden Geräte meist nicht mit voller Leistung, so dass die 
Belastungen wegen der automatischen Leistungsregelung 
deutlich tiefer sind, als der SAR-Wert nahelegt.

Die Leistungsregelung der Handys erhöht auch die Lebens-
dauer der Batterie, denn das Gerät sendet dann immer nur 
so stark, wie für eine technisch stabile Verbindung zur Ba-
sisstation nötig ist. Wie stark das Mobiltelefon senden muss, 
wird ihm von der Basisstation mitgeteilt: Wenn das vom 
Handy kommende Signal zu schwach ist, „ordnet“ die Basis-
station eine Leistungserhöhung an, wenn das Signal über 
dem definierten Minimum liegt, wird die Sendeleistung ge-
drosselt. Auf diese Art wird der Nutzer nur so stark bestrahlt, 
wie unbedingt nötig. Sodann sendet das Mobiltelefon we-
niger stark, wenn eine Basisstation in der Nähe steht. Weil in 
stark besiedelten Gebieten das Antennennetz dichter ist als 
im ländlichen Raum, sind die durchschnittlichen Distanzen 
zwischen Handy und Basisstation kürzer, so dass in Städten 
die Mobiltelefone generell mit weniger Leistung senden als 
auf dem Land.
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Der Grenzwert für Handys beträgt wie oben erwähnt 2 Watt  
pro Kilogramm. Er entspricht den Empfehlungen von  
ICNIRP und – darauf basierend – WHO. Mobile Endgeräte,  
die in Deutschland und europaweit verkauft werden,  
müssen diesen SAR-Grenzwert einhalten und werden vor 
der Inverkehrsetzung darauf geprüft.  

Die CE-Kennzeichnung gewährleistet, dass neu gekaufte 
Geräte den Sicherheitsstandards der Europäischen Union 
genügen. Seit 1996 muss jedes neue Gerät diese Kennzeich-
nung tragen. Damit Handys mit dem CE-Logo gekennzeich-
net werden, muss u. a. der SAR-Grenzwert eingehaltensein. 
Dieser ist so definiert, dass er vor allen wissenschaftlich 
belegten gesundheitlichen Risiken schützt. Auch wenn das 
Gerät längere Zeit mit voller Leistung senden sollte, ist der 
Schutz gewährleistet. 

Wer trotzdem besorgt ist, kann durch einfache Maßnahmen 
die persönliche Exposition tief halten: mit 4G und 5G tele-
fonieren (diese Standards sind sehr viel effizienter als 2G), 
ein Headset verwenden oder den Freisprechmodus (dann ist 
die Antenne nicht direkt am Kopf), bei schlechtem Empfang 
nicht telefonieren (bei gutem Empfang sendet das Handy 
mit gedrosselter Leistung).

Warum gibt es teilweise unterschiedliche Grenzwerte in 
Europa?
Wie in Deutschland gibt es in vielen Staaten verbindliche  
Regelungen für die maximal zulässigen Feldstärken von  
Sendeantennen. Dabei orientieren sich sehr viele Länder an 
den Empfehlungen der internationalen Strahlenschutzkom-
mission (ICNIRP). Auch die Europäische Union hat sich im 
Rahmen der EU-Ratsempfehlung 1999/519/EG von 1999 den 
ICNIRP-Werten angeschlossen und die meisten Mitglieds- 
staaten sind der EU-Ratsempfehlung gefolgt. Auch außer-
halb der EU und Europas sind die ICNIRP-Empfehlungen von 
vielen Ländern in nationales Recht umgesetzt worden.

Weshalb gibt es trotzdem noch Differenzen, auch innerhalb 
von Europa, hinsichtlich der Grenzwerte? Die Mitglieds-
länder der EU sind zwar an Empfehlungen und Richtlinien 
des Europäischen Parlaments und des Rates gebunden und 
müssen diese mittels Verwaltungsvorschriften und Gesetzen 
in nationales Recht umsetzen. Sie können aber über diese 

PERSÖNLICHE MASSNAHMEN ZUR  
SENKUNG DER EXPOSITION: 
- MIT 4G/5G TELEFONIEREN 
- HEADSET/FREISPRECHMODUS VERWENDEN 
- BEI SCHLECHTEM EMPFANG VORZUGSWEISE  
   ORTE MIT GUTEM EMPFANG FÜR LÄNGERE  
   TELEFONATE AUFSUCHEN 

Mindestanforderungen hinaus striktere nationale Grenz-
werte festlegen. Abweichende Grenzwerte gibt es unter 
anderem in Italien, Belgien, der Schweiz und Liechtenstein, 
in Luxemburg sowie in Russland. Meist werden restriktivere 
Grenzwerte als Vorsorgemaßnahmen verordnet. Sie sind 
in der Regel nicht flächendeckend und allgemein gültig,  
sondern beziehen sich auf definierte Situationen bzw. Orte 
oder beinhalten zusätzlich noch eine abweichende Immissi-
onsbetrachtung. Die Anlagengrenzwerte in der Schweiz bei-
spielsweise gelten nur für Orte mit „empfindlicher Nutzung“ 
(etwa Wohnungen, Schulen, Spitäler etc.) und berücksichti-
gen auch nur die Immissionen von einem einzelnen Mobil-
funkstandort. Die reale Immissionssituation unterscheidet 
sich daher kaum von der in Deutschland. Es wird daher in 
der Mobilfunkdiskussion unterschiedlich bewertet, ob diese  
abweichenden Grenzwertfestsetzungen eher politische 
oder medizinische Gründe haben.
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7. STICHWORTE IM FAKTENCHECK

In den vorangegangenen Kapiteln wurde der wissenschaft-
liche Erkenntnisstand zu verschiedenen Themenfeldern 
dargestellt. Die öffentliche Diskussion jedoch unterscheidet 
kaum zwischen wissenschaftlichen Studien und subjektiven 
Erfahrungsberichten.

In Diskussionen um gesundheitliche Auswirkungen des Mo-
bilfunks werden manchmal einzelne Studien oder über das 
Internet verbreitete Meldungen zitiert, die sich bei objektiver 
Überprüfung als falsch oder wenig verlässlich herausstellen. 
Vor diesem Hintergrund haben wir im Folgenden einige weit 
verbreitete Meldungen dieser Art zusammengestellt. Da sich 
die öffentliche Aufmerksamkeit schnell verändern kann, ist 

dies nur eine Momentaufnahme, die auch keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit erhebt. Sie ist als Service für kommunale 
Entscheider gedacht, um einen Überblick über einige kursie-
rende Fake-News und umstrittene Studieninterpretationen 
zu geben. Eine vertiefte Auseinandersetzung, insbesondere 
der umstrittenen Studien, ist an dieser Stelle nicht möglich 
und sinnvoll. Stattdessen wird auf entsprechende Experten-
berichte verwiesen, in denen die Details nachgelesen wer-
den können.

Weitere Überprüfungen von Schlagzeilen gibt es aktuell  
und anlassbezogen bei den diversen Faktencheckorgani- 
sationen.35 

DIE NTP-STUDIE

Im Rahmen des US-National-Toxicology-Program (NTP) wur-
den Labornager Mobilfunkfeldern ausgesetzt. Die Feldstär-
ken lagen teilweise deutlich über den für Menschen gelten-
den Grenzwerten. Das Interesse lag auf dem Krebsrisiko. Die 
Forscher verglichen dazu die bestrahlten Tiere mit gleichar-
tig gehaltenen unbestrahlten Artgenossen (sog. Kontrollen).
 
Die Studie zeigte eine expositionsbedingte Erhöhung von 
Herz- und Hirntumoren sowie Erkrankungen des Nebennie-
renmarks bei männlichen Ratten.

 Kritiker argumentieren sinngemäß:
Die NTP-Studie belegt, dass elektromagnetische Felder, wie 
sie beim Mobilfunk eingesetzt werden, zu Krebserkrankun-
gen führen können.

Fakten
Nach Einschätzung des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) 
liefert die Studie keine aussagekräftigen Belege, dass Han-
dystrahlung das Krebsrisiko beim Menschen erhöht. Auch 
bezogen auf die Tierbefunde selber weicht die Einschätzung 
des BfS von derjenigen der Autoren ab. Die Arbeit zeige ei-
nige methodische Schwächen, die Resultate seien teilweise 
inkonsistent und die Fallzahlen sehr gering, so dass Zufalls- 
effekte nicht ausgeschlossen werden können. Ein weiterer 
auffälliger Befund ist, dass die zur Kontrolle eingesetzten  

Tiere früher starben als die bestrahlten Tiere. Das führt au-
tomatisch zu höheren Risikoschätzern (Krebs ist primär eine 
Alterserkrankung). Eine Reihe weiterer Punkte, die es bei 
der Interpretation zu berücksichtigen gilt, werden vom BfS 
gelistet. Auch andere wissenschaftliche Stellungnahmen 
kommen zu einer ähnlich zurückhaltenden Bewertung der 
Studie.

Das BfS geht deshalb davon aus, dass bei Einhaltung der 
gesetzlichen Grenzwerte keine gesundheitlich negativen 
Auswirkungen von hochfrequenten elektromagnetischen 
Feldern ausgehen.

 Stellungnahme des Bundesamtes  
für Strahlenschutz (BfS): 
https://www.bfs.de/DE/bfs/wissenschaft-forschung/stel-
lungnahmen/emf/ntp-studie/dossier-ntp-studie.html

Weitere Stellungnahmen:
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIR-
Pnote2018.pdf

https://www.emf.ethz.ch/fileadmin/redaktion/public/
downloads/3_angebot/wissensvermittlung/komment_in-
fobl_broch/NTP_Reports_Kurzkommentar.pdf
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DIE RAMAZZINI-STUDIE

Das italienische Forschungsinstitut Ramazzini hat über einen 
längeren Zeitraum Ratten mit elektromagnetischen Feldern, 
wie sie typischerweise von Mobilfunkbasisstationsantennen 
stammen, exponiert und dann die Tiere mit unbestrahlten 
Artgenossen verglichen. Das Interesse der Forscher lag wie 
bei der NTP-Studie bei Krebserkrankungen.

Von über 40 untersuchten Geweben und anderen für Krebs 
relevanten Faktoren (etwa die Überlebensrate), wurde ein 
(einziges) statistisch signifikantes Ergebnis gefunden. Es be-
traf dieselbe Tumorart, die auch in der NTP-Studie auffällig 
war, nämlich Schwannome des Herzens.

 Kritiker argumentieren sinngemäß:
Die Ramazzini-Studie wird als Beleg aufgeführt, dass elektro- 
magnetische Felder, wie sie von Mobilfunkbasisstationen 
eingesetzt werden, zu Krebserkrankungen führen.

Fakten
Aus wissenschaftlicher Sicht spielen bei der Beurteilung 
von Forschungsresultaten die methodischen Stärken und 
Schwächen einer Studie eine zentrale Rolle. Verschiedene 
Organisationen (siehe links weiter unten) haben auf proble-
matische Punkte in der Ramazzini-Studie hingewiesen, die 
zur Vorsicht bei der Interpretation der Ergebnisse mahnen.

Zwei Limitationen seien an dieser Stelle erwähnt. Zum einen 
ist wichtig zu wissen, dass die Aussagekraft der Daten aus 
einem Vergleich zwischen nicht-exponierten mit expo-
nierten Tieren hervorgeht. Gibt es deutlich mehr erkrankte 

Tiere unter Exposition als ohne Exposition, ist das ein star-
ker Hinweis auf einen Effekt. Typischerweise erkranken auch 
einige wenige Tiere in der Gruppe ohne Exposition spontan 
an Krebs. Wie viele das im Durchschnitt sind, weiß man auf-
grund vergangener Experimente. Nun sind in der Ramazzi-
ni-Studie (vermutlich aus Zufall) keine Tiere in der Kontroll-
gruppe an der (einzigen) Tumorart erkrankt, die statistisch 
signifikante Ergebnisse zeigte. Bei keinen Erkrankungen in 
der Kontrollgruppe werden schon ganz wenige Erkrankun-
gen in der Expositionsgruppe statistisch signifikant.

Zum anderen sind die Erkrankungszahlen in den Expositi-
onsgruppen insgesamt gering und kaum auffällig. Bei den 
erwähnten Schwannomen, auf welche sich die Diskussion 
der Studie konzentriert, liegen sie im Bereich der natürlichen 
Variabilität, wie man sie in den historischen Kontrollen sieht. 
Das BfS schlussfolgert aus diesen und weiteren Gründen, 
dass bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte keine ne-
gativen gesundheitlichen Auswirkungen für den Menschen 
zu befürchten sind.

 Hintergrundmaterial:
https://www.bfs.de/DE/bfs/wissenschaft-forschung/stel-
lungnahmen/emf/langzeitstudie-ratten-ramazzini.html 

https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIR-
Pnote2018.pdf

https://www.emf.ethz.ch/fileadmin/redaktion/public/down-
loads/3_angebot/wissensvermittlung/komment_infobl_
broch/Neue_Tierstudien.pdf

IARC-BEWERTUNG VON KREBSRISIKEN

Die IARC (International Agency for Research on Cancer) ist 
eine Unterorganisation der WHO (Weltgesundheitsorgani-
sation), die sich der Erforschung, Bewertung und Prävention 
von Krebsrisiken widmet. In regelmäßigen Abständen publi-
ziert sie Monografien zum Stand des Wissens über kanzero-
gene oder potenziell kanzerogene Agenzien. Das Ziel der 
Monografien ist, die untersuchten Agenzien hinsichtlich der 
Krebsgefahr für den Menschen wissenschaftlich zu klassifi-
zieren. 

Die Klassifikation der IARC ist weltweit anerkannt, begrün-
det oft nationale oder internationale politische Maßnah-
men und umfasst fünf Stufen:
1 = karzinogen  
2A = wahrscheinlich karzinogen  
2B = möglichweise karzinogen  
3 = nicht eingestuft  
4 = wahrscheinlich nicht karzinogen

Im Sommer 2011 stufte die IARC, basierend auf epidemio-
logischen Daten zur Handynutzung, hochfrequente elekt-
romagnetische Strahlung als möglicherweise karzinogen 
(Stufe 2B) ein.

 Kritiker argumentieren sinngemäß:
Mobilfunkkritiker sehen in der IARC-Bewertung einen Beleg 
dafür, dass Mobilfunkfelder Krebs verursachen oder das 
Wachstum bestehender Krebserkrankungen fördern. 

Fakten
Die IARC-Bewertung basiert auf Daten zur Handynutzung. 
Studien zu Mobilfunkbasisstationen oder zu Radio- und 
TV-Sendern gaben keine Hinweise auf ein erhöhtes Krebs-
risiko. Die Studiendaten, welche die IARC nutzte, zeigten 
meist kleine Fallzahlen, die statistisch unsicher sind und 
waren auch, über alles gesehen, inkonsistent und wider-
sprüchlich. Aus diesen Gründen konnte ein mögliches Risiko 
weder nachgewiesen noch ausgeschlossen werden. Die ein-
zig mögliche Einteilung war deshalb die Kategorie 2B.

Es ist in der öffentlichen Kommunikation nicht einfach, die 
Worte „möglicherweise“ und „wahrscheinlich“ so zu verwen-
den, dass sie im Sinne der IARC sachlich korrekt verstanden 
werden. Diese sprachliche Unsicherheit kann in der öffentli-
chen Diskussion zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen 
führen. 

Wichtig ist auch, den heutigen Stand des Wissens zu be-
rücksichtigen, wenn über die vor 10 Jahren vorgenommene 
Klassifizierung der IARC gesprochen wird. Wie in den vor-
stehenden Kapiteln erwähnt, zeigt die Datenlage unter Be-
rücksichtigung der neuen Studien und Statistiken eher in 
Richtung „Entwarnung“. Auch in den offiziellen altersstan-
dardisierten Krebsstatistiken zeigt sich kein Anstieg der Fälle, 
was zu erwarten wäre, wenn die Strahlung tatsächlich ein 
Risikofaktor wäre. Das sind aus gesundheitlicher Sicht gute 
Neuigkeiten. 

 Mehr Informationen dazu beim Bundesamt für  
Strahlenschutz (BfS): 
https://www.bfs.de/DE/themen/emf/hff/wirkung/iarc/iarc.html
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5G UND CORONA

Im Netz kursieren Behauptungen, 5G sei für die Entstehung 
oder die Verbreitung der Corona-Pandemie verantwortlich.

 Kritiker argumentieren sinngemäß:
Einige Menschen glauben an einen Zusammenhang zwischen 
der Pandemie und der Mobilfunkstrahlung. Nicht ein Virus, 
sondern die 5G-Technik sei verantwortlich für die Pandemie.

Fakten
Das Bundesamt für Strahlenschutz weist Berichte über 
einen Zusammenhang zwischen der Verbreitung des Coro-
na-Virus und der neuen Mobilfunkgeneration 5G zurück. Es 
gebe keinen wissenschaftlichen Hinweis darauf, dass Mobil-
funkstrahlung eine Wirkung auf die Ausbreitung von Viren 
haben könnte, dies gelte auch für 5G. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weist eine Reihe 
von Corona-Mythen strikt zurück: Corona-Viren werden 
nicht über 5G-Sendeanlagen verbreitet. Pfeffer und Bleich-
mittel sind als Gegenmittel gegen die Corona-Viren nutzlos 
und gefährlich. 

Die International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection e. V. (ICNRIP) weist die Behauptungen zurück, 
dass elektromagnetische Felder, die von 5G-Geräten erzeugt 
werden, COVID-19 verursachen können. 

Die Europäische Kommission bezieht auf einer Faktencheck-
seite klar Stellung: Es besteht kein Zusammenhang zwischen 
dem Coronavirus und der 5G-Technologie.

 BfS: https://www.bfs.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/
BfS/DE/2020/0420-mobilfunk-corona.html
WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/no-
vel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
ICNIRP: https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-ar-
ticle/covid-19.html
EU: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/
coronavirus-response/fighting-disinformation_en

DAS BIENENSTERBEN

In den sozialen Medien kursiert ein Video, das in Sierra Madre 
in den USA aufgenommen wurde. Das Video zeigt zwei Sen-
demasten und tote Bienen auf der Straße dazwischen. Der 
Mann, der filmt, sagt: „Es tötet Bienen.“ und betitelt sein 
Video auf Youtube „Bees dying under 5G poles“.

 Kritiker argumentieren sinngemäß:
Das Video wird als Beweis genommen, dass Bienen wegen den 
elektromagnetischen Feldern von 5G Antennen verenden.

Fakten
Auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks sagt die Stadt 
Sierra Madre, dass es keine 5G Antennen in ihrem Stadtge-
biet gebe. Generell kann noch angemerkt werden, dass Bie-
nenpopulationen in Städten, wo es mehr Mobilfunkanten-
nen gibt als auf dem Lande, zunehmen, weil die Biodiversität 
oft größer ist als auf landwirtschaftlich genutzten und agro-
chemie-belasteten Flächen.

Die Faktencheck-Organisation Correctiv hat Informationen 
zum angeblichen Bienensterben zusammengefasst: 
Virales Video aus Kalifornien: Nein, diese Bienen sind nicht 
wegen 5G-Strahlung gestorben. (correctiv.org)

 Mehr zum Thema auch unter: 
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/telekommuni-
kation-bienensterben-durch-5g-dpa.urn-newsml-dpa-
com-20090101-200422-99-793468

DAS INSEKTENSTERBEN

Eine Veröffentlichung36, die von mobilfunkkritischen Kreisen 
gerne verbreitet wird, behauptet, die wissenschaftliche Da-
tenlage zeige, dass elektromagnetische Felder einen ernst-
zunehmenden Einfluss auf die Vitalität der Insektenpopula-
tionen haben könnten.   

 Kritiker argumentieren sinngemäß:
Ein Review beweise, dass der Mobilfunk das Insektensterben 
mitverursache oder mitverursachen könnte.

Fakten
Bei der erwähnten Studie zu elektromagnetischen Feldern 
und Insekten handelt es sich um eine klassische Literaturar-
beit. Weil die Datenlage extrem heterogen ist – verschiedene 
Insektenarten, verschiedene Frequenzen, verschiedene 
Studienansätze – sind Schlussfolgerungen in diesem Feld 
grundsätzlich schwierig. Hinzu kommt die Tatsache, dass 
viele Arbeiten eine schlechte Qualität aufweisen und die Er-
gebnisse kaum Aussagekraft haben.37 

Das BfS bezeichnet vor diesem Hintergrund die Schlussfol-
gerung des Autors als „nicht zutreffend“. Die Review belege 
keine negativen Einflüsse von elektromagnetischen Feldern, 
hier insbesondere des Mobilfunks, auf Insekten. Es sei aber 
auch klar, dass in diesem Feld Forschungsbedarf herrsche, 
denn qualitativ gute Studien – eine Voraussetzung für ro-
buste Aussagen – seien kaum vorhanden. Das gilt auch 
hinsichtlich zukünftiger Frequenzen im Millimeterwellenbe-
reich.

 https://www.bfs.de/DE/bfs/wissenschaft-forschung/
stellungnahmen/emf/insektensterben-5g.html

https://www.bfs.de/DE/bfs/wissenschaft-forschung/ergeb-
nisse/emf-umwelt/emf-umwelt_node.html

5G WISSENSCHAFTSAPPELL

Bereits 2017 richteten über 200 mobilfunkkritische Personen 
einen Appell an die Europäische Union.

In ihm warnen die Unterzeichnenden aus 40 Ländern vor 
den gesundheitlichen Auswirkungen des neuen Mobil-
funkstandards 5G. Sie fordern u. a. ein 5G-Moratorium bis 
potenzielle Risiken durch industrieunabhängige Wissen-
schaftler erforscht sind.

 Kritiker argumentieren sinngemäß:
Eine große Anzahl publizierter wissenschaftlicher Studien 
belege ausreichend klar, dass Mobilfunkfelder die Gesund-
heit schädigen.

Fakten
Unter den Unterzeichnenden des Appells finden sich nur 
wenige Wissenschaftler, die aktiv Forschung auf dem Gebiet 
EMF betreiben und publizieren. Die große Mehrheit der auf-
geführten Personen sind keine Fachexperten, sondern Aka-
demiker aller Art, inklusive praktizierende Ärzte. Der Titel des 
Appells „Scientists warn of potential serious health effects of 
5G“ ist deshalb irreführend. 

Wie in den vorstehenden Kapiteln ausführlich dargestellt, 
wurde die wissenschaftliche Sachlage von mehreren Gre-
mien, die aus Fachleuten zusammengesetzt sind, untersucht 
und bewertet. Die Einschätzungen dieser Gremien und Insti-
tutionen decken sich nicht mit der Meinung der Unterzeich-
ner des Appells. 

 Die Europäische Union hat auf entsprechende Anfra-
gen aus dem Parlament reagiert und festgehalten, dass es 
nach Durchsicht der wissenschaftlichen Literatur keine Evi-
denzen gäbe, um die geltenden Grenzwerte zu revidieren. 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-
2018-003975-ASW_EN.html
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GLOSSAR

 5G 
Neueste Mobilfunktechnologie der fünften Generation. 
Nach der im Juni 2019 beendeten Frequenzversteigerung 
wird das 5G-Mobilfunknetz derzeit bei Frequenzen zwischen 
700 MHz und 3,7 GHz aufgebaut. Geplant ist auch eine Nut-
zung im Millimeterwellenbereich (26 bis 100 GHz).

 Athermische Effekte
Unter athermischen Effekten versteht man biologische Wir-
kungen sehr schwacher hochfrequenter elektromagneti-
scher Felder, die nicht mit einem Wärmeeffekt verbunden 
sind. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise, dass ather-
mische Effekte im Hochfrequenzbereich gesundheitlich re-
levant sind.

 BfS (Bundesamt für Strahlenschutz)
Das Bundesamt für Strahlenschutz ist eine Behörde im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit (BMU). Im Zusammenhang 
mit der Bewertung des Mobilfunks erfüllt das BfS drei wich-
tige Aufgaben: die Beratung der Bundesregierung, die Infor-
mation der Öffentlichkeit und die Initiierung von Forschung.

 Bundes-Immissionsschutzverordnung  
 (26. BImSchV)
Die 26. Bundes-Immissionsschutzverordnung (26. Verord-
nung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes – 26. BImSchV) beinhaltet Regelungen zum Schutz 
und zur Vorsorge vor möglichen Gesundheitsrisiken durch 
elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder. Sie 
ist 1997 als eine der ersten gesetzlich verankerten Regelun-
gen der Grenzwerte für elektromagnetische Felder in Kraft 
getreten und wurde im August 2013 novelliert. 

 Bundesnetzagentur (BNetzA)
Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunika- 
tion, Post und Eisenbahnen (BNetzA) ist eine selbstständige 
Behörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie. Für den Bereich Mobilfunk ist die 
BNetzA neben vielen anderen Regulierungsaufgaben auch 
für die Genehmigung des Betriebs von ortsfesten Sendean-
lagen mit einer Sendeleistung von mehr als 10 Watt verant-
wortlich. Auf Basis der „Verordnung über das Nachweisver-
fahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV)“ 
erteilt sie eine sogenannte Standortbescheinigung. Erst 
wenn diese vorliegt, darf eine Mobilfunksendeanlage in 
Betrieb genommen werden. Regelmäßige Kontrollmessun-
gen der BNetzA auf Grundlage der 26. Bundes-Immissions-
schutzverordnung (26. BImSchV) garantieren die Einhaltung 
der vorgeschriebenen Personenschutzwerte.

 Exposition
Ausmaß, in dem eine Person der Einwirkung von Umweltfak-
toren, z. B. elektromagnetischen Feldern, ausgesetzt ist.

 EMVU (elektromagnetische Verträglichkeit  
 mit der Umwelt)
Unter der elektromagnetischen Verträglichkeit mit der Um-
welt (EMVU) versteht man die Verträglichkeit elektromagne-
tischer Felder mit allen in der Umwelt vorkommenden Le-
bewesen (Makro- und Mikroorganismen, Menschen, Tieren 
und Pflanzen). Dabei sind sowohl thermische als auch ather-
mische Einwirkungen von elektromagnetischen Feldern auf 
biologische Systeme von Bedeutung.

 Grenzwerte
In Deutschland orientieren sich die Grenzwerte an den 1998 
verabschiedeten Richtlinien der Internationalen Kommis-
sion zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP). 
Sie liegen etwa 50-fach unter den Wirkungsschwellen für 
schädliche thermische Effekte.

Die Empfehlungen der ICNIRP erfolgen auf Basis regelmäßi-
ger Sichtung und Bewertung des wissenschaftlichen Kennt-
nisstandes durch nationale und internationale Experten-
gremien. Die Grenzwerte für Hochfrequenzanlagen sind in 
Deutschland in einer entsprechenden Verordnung innerhalb 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV) ver-
ankert. Für Europa hat der Rat der Europäischen Union im 
Juli 1999 eine Empfehlung (1999/519/EG) zur Begrenzung 
der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagneti-
schen Feldern (0 bis 300 Gigahertz) ausgesprochen. Auch sie 
basiert auf den Empfehlung der ICNIRP.

 GSM (Global System for Mobile  
 Communications)
GSM (Global System for Mobile Communications) ist ein Stan-
dard für volldigitale Mobilfunknetze, der hauptsächlich für Te-
lefonie und SMS (Short Message Service) sowie in begrenztem 
Ausmaß auch zur Datenübertragung genutzt wird. Als Nach-
folger der analogen Systeme der ersten Mobilfunkgeneration 
(in Deutschland: A-, B- und C-Netz) markierte GSM den Wech-
sel zur digitalen zweiten Mobilfunkgeneration (2G).

 IARC (International Agency for Research  
 on Cancer)
Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) gehört 
zur Weltgesundheitsorganisation (WHO). Diese Einrichtung 
koordiniert und betreibt Forschung zu den Ursachen und 
der Genese von Krebs und entwickelt wissenschaftliche Stra-
tegien zur Krebsbekämpfung.

Die IARC ist an epidemiologischer Forschung und Laborver-
suchen beteiligt und verbreitet wissenschaftliche Informati-
onen durch Veröffentlichungen, Tagungen, Kurse und For-
schungsstipendien. Zu den wichtigsten Publikationen der 
IARC zählen die Monografien über Krebsrisiken und die Ein-
stufung des krebserregenden Potenzials bestimmter Stoffe 
in eine von insgesamt fünf Kategorien (von „krebserregend 
für den Menschen“ bis „wahrscheinlich nicht krebserregend 
für den Menschen“).

 ICNIRP (International Commission on  
 Non-Ionizing Radiation Protection)
Die ICNIRP wurde im Jahr 1992 von der IRPA (International 
Radiation Protection Association) als unabhängige inter-
nationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender 
Strahlung gegründet. Ihre Arbeit wird von der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) und der Europäischen Union (EU) 
anerkannt. Die Hauptaufgaben der ICNIRP bestehen in der 
kontinuierlichen Analyse und gesundheitlichen Bewertung 
des wissenschaftlichen Kenntnisstandes auf allen Gebieten, 
die für den Strahlenschutz relevant sind. Dabei werden auch 
mögliche Effekte der Immissionen des Mobilfunks berücksich-
tigt. Diese Analysen, verbunden mit Empfehlungen, werden 
regelmäßig veröffentlicht. Ziel ist eine weltweite Harmoni-
sierung der Verfahren und Vorgehensweisen zum Schutz vor 
nicht-ionisierender Strahlung.

 Ionisierende Strahlung
Zur ionisierenden Strahlung zählen sowohl elektromagneti-
sche Strahlen wie Röntgen- und Gammastrahlung als auch 
Teilchenstrahlung, z. B. Alpha-, Beta- und Neutronenstrahlung. 
Ionisierende Strahlung ist dadurch charakterisiert, dass sie ge-
nügend Energie besitzt, um Elektronen aus Atomen und Mo-
lekülen zu entfernen (Ionisation). Durchdringt sie eine Zelle 
oder einen Organismus, gibt die ionisierende Strahlung Ener-
gie ab. Diese ist hoch genug, um Zellbestandteile bzw. Mole-
küle zu schädigen. Umgangssprachlich wird die ionisierende 
Strahlung häufig auch als radioaktive Strahlung bezeichnet.

 LTE (Long Term Evolution)
Die LTE-Technologie (Long Term Evolution) ist eine Weiterent-
wicklung des UMTS-Standards der 3. Mobilfunkgeneration 
(3G). LTE bietet deutlich höhere Übertragungsgeschwindig-
keiten (ca. 100 Mbit/s) als UMTS. Der LTE-Standard wird der 
vierten Mobilfunkgeneration (4G) zugeordnet. 

 Nicht-ionisierende Strahlung
Nicht-ionisierende Strahlung ist elektromagnetische Strah-
lung, die nicht genügend Energie aufweist, um Elektronen aus 
der äußeren Schale von Atomen oder Molekülen zu entfer-
nen. Die Energie nicht-ionisierender Strahlung ist also zu ge-
ring, um chemische Bindungen beeinflussen zu können. Zur 
nicht-ionisierenden Strahlung werden elektromagnetische 
Felder unterhalb des sichtbaren Lichts gezählt. Darunter fal-
len niederfrequente Felder (z. B. technischer Wechselstrom), 
hochfrequente Felder (z. B. Rundfunk und Mobilfunk) sowie 
die Infrarotstrahlung. Das sichtbare Licht liegt im Übergangs-
bereich von nicht-ionisierender zu ionisierender Strahlung. 
UV-Strahlung zählen hingegen zur ionisierenden Strahlung.

 SAR-Wert von Handys
Die Spezifische Absorptionsrate (SAR) ist das Maß für die vom 
Gewebe in einem bestimmten Zeitraum absorbierte Energie 
elektromagnetischer Felder, welche zu dessen Erwärmung 
führt. Um gesundheitliche Wirkungen durch Übererwärmung 
auszuschließen, darf die Spezifische Absorptionsrate eines 
Handys nicht mehr als 2 Watt pro Kilogramm Körpergewebe 
betragen. Dieser Höchstwert wird von der Internationalen 
Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung 
(ICNIRP) seit 1998 empfohlen. Die deutsche Strahlenschutz-
kommission (SSK) und die EU-Kommission schlossen sich 
dieser Empfehlung 1998 bzw. 1999 an. Anschließend wurden 
durch europäische Fachgremien Normen erarbeitet, um die 
Einhaltung dieses Grenzwertes zu überprüfen. Alle im Handel 
befindlichen Handys unterschreiten den von der ICNIRP emp-
fohlenen maximalen SAR-Wert von 2 Watt pro Kilogramm.

 SCENIHR (Scientific Committee on Emerging   
 and Newly Identified Health Risks)
Der Wissenschaftliche Ausschuss „Neu auftretende und neu 
identifizierte Gesundheitsrisiken“ der Europäischen Kommis-
sion (SCENIHR) erstellte wissenschaftliche Gutachten zu den 
Themen Verbrauchersicherheit, öffentliche Gesundheit und 
Umwelt. Der Ausschuss wurde 2004 von der Europäischen 
Kommission gegründet, um mögliche Risiken neuartiger 
Technologien zu identifizieren. Die Mitglieder des SCENIHR 
wurden gemäß ihrer Kenntnisse und Erfahrungen auf den 
jeweiligen Fachgebieten ausgewählt. Zu den potenziellen Ri-
siken, mit denen sich der Ausschuss befasst hat, zählen u. a. 
Nanotechnik, Lärm und elektromagnetische Felder.
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 Strahlenschutzkommission (SSK)
Die deutsche Strahlenschutzkommission (SSK) ist ein unab-
hängiges Beratungsgremium des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU). Sie berät 
das Ministerium in allen Angelegenheiten des Schutzes vor 
ionisierenden und nicht-ionisierenden Strahlen. Zu den nicht- 
ionisierenden Strahlen zählen auch die Funkwellen, die der 
Mobilfunk nutzt.

 Thermische Effekte
Hochfrequente elektromagnetische Felder, die auch der Mo-
bilfunk nutzt, werden vom Körpergewebe absorbiert und bei 
ausreichender Stärke in Wärme umgewandelt. Diesen Effekt 
bezeichnet man als thermische Wirkung.

 Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine Sonderor-
ganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Genf. Sie zählt 
194 Mitgliedsstaaten und ist die Koordinationsbehörde der 
Vereinten Nationen für das internationale öffentliche Gesund-
heitswesen. Im Jahr 1996 hat die WHO erstmals ein Projekt zur 
Beurteilung der gesundheitlichen Auswirkungen elektrischer 
und magnetischer Felder (EMF-Projekt) ins Leben gerufen und 
ein internationales Wissenschaftsnetzwerk aufgebaut. Ziel ist 
es, noch genauere Abschätzungen der Wirkungen einer Ex-
position durch EMF im Frequenzbereich von 0 bis 300 Giga-
hertz zu ermöglichen. In Deutschland sind das Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) und die das Bundesumweltministerium 
beratende Strahlenschutzkommission (SSK) an dem Projekt 
beteiligt. Zur Förderung der wissenschaftlichen Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet der Krebsforschung hat die WHO die 
Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) gegründet.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONSQUELLEN

 Behörden/Institutionen national:
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS): https://www.bfs.de/DE/home/home_node.html
Bundesregierung: https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/publikationen/5g-fuenfte-mobilfunkgeneration-stra-
tegie-fuer-deutschland-729492
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur: https://www.bmvi.de/DE/Home/home.html
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit: https://www.bmu.de/
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html
Bundesnetzagentur (BnetzA): https://www.bundesnetzagentur.de/cln_1911/DE/Home/home_node.html
Strahlenschutzkommission (SSK): https://www.ssk.de/DE/Home/home_node.html
Umweltbundesamt: https://www.umweltbundesamt.de/
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit: https://www.stmuv.bayern.de/

 Behörden/Institutionen international:
Europäische Kommission: https://ec.europa.eu/health/home_en
SCENHIR, Wissenschaftlicher Ausschuss der EU: https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging_en
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP): https://www.icnirp.org/
International Electrotechnical Commission (IEC): https://www.iec.ch/homepage 
Bundesbehörde für Kommunikation der Vereinigten Staaten (FCC): https://www.fcc.gov/
National Health Service, Großbritannien: https://www.nhs.uk/

 Verbände und Organisationen national:
Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.: https://www.bitkom.org/
Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE): https://www.vde.com/de

 Verbände und Organisationen international:
Weltgesundheitsorganisation (WHO): https://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1 
GSM Assosiation (GSMA): https://www.gsma.com/
International Radiation Protection Association (IRPA): https://www.irpa.net/
Forum Mobilkommunikation, Österreich: https://www.fmk.at/

Forschungseinrichtungen:
Deutsches Mobilfunkforschungsprogramm (DMF): http://www.emf-forschungsprogramm.de/forschung
Forschungszentrum für Elektro-Magnetische Umweltverträglichkeit RWTH Aachen: https://www.ukaachen.de/kliniken-ins-
titute/institut-fuer-arbeits-sozial-und-umweltmedizin/femu/
EMF-Portal: https://www.emf-portal.org/de
Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC): https://www.iarc.who.int/
Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK): https://www.wik.org/index.php?id=home-
page
Mobile & Wireless Forum (MWF): https://www.mwfai.org/index.cfm
Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation, Schweiz: https://www.emf.ethz.ch/de/
ISGlobal Barcelona Institute for Gobal Health: https://www.isglobal.org/en/
COSMOS-Studie: http://www.thecosmosproject.org/

Sonstige Quellen:
Allergie, Umwelt und Gesundheit Allum, Kinderumwelt gemeinnützige GmbH: https://www.allum.de/
EMF-Explained Series: http://www.emfexplained.info/
Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin (GHUP): https://www.ghup.de/
Recherchen für die Gesellschaft: https://correctiv.org/ 
https://www.mimikama.at/
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